
Liebe Bürgerinnen und Bürger des Al-
tenburger Landes, 

das Jahr 2011 geht in wenigen Tagen
zu Ende. Weihnachten und der Jahres-
wechsel stehen vor der Tür und wie-
der einmal wird uns bewusst, wie
schnell die letzten Monate vergangen
sind. Jetzt kommt die Zeit der Ruhe
und Besinnlichkeit, wir blicken zu-

rück auf Ver-
g a n g e n e s
und schauen
auf das, was
vor uns liegt.
Man freut
sich darüber,
wenn in der
Familie und
im Beruf al-
les gut und
g l ü c k l i c h

verlaufen ist oder wird auch nach-
denklich, wenn nicht alles so geklappt
hat, wie man es sich gewünscht hatte.
Ich hoffe, dass viele von Ihnen sagen
können: Es war ein gutes Jahr! 

Für unser Altenburger Land war 2011
durchaus ein gutes Jahr. Vieles, was
wir uns vorgenommen hatten, konn-
ten wir zum Abschluss bringen, an
zahlreichen anderen Aufgaben und
Zielen werden wir konsequent weiter-
arbeiten. Die beste Botschaft aber ist:
Es geht weiter aufwärts im Altenbur-
ger Land, der wirtschaftliche Auf-
schwung hält an. Noch nie gab es in
unserem Landkreis so wenig Men-
schen ohne Arbeit wie in diesem Jahr.
Dieser positive Trend, vor allem im
produzierenden Gewerbe, wird anhal-
ten, davon bin ich überzeugt. 

Recht zufrieden können wir mit der
Entwicklung unserer regionalen Ener-
giewirtschaft sein. Schon vor Jahren
haben wir hier im Altenburger Land
die Energiewende begonnen - hin zur

regenerativen Erzeugung - und das,
lange bevor die „große“ Politik die
Zeichen der Zeit erkannt hatte. Der
Mix aus Windenergie, Biogas, Photo-
voltaik und sogar Wasserkraft hat mit
vielen neuen Anlagen reichlich Zu-
wachs erhalten, so dass wir unserer
Zielstellung, den Landkreis schon
sehr bald zu einhundert Prozent mit
hier erzeugter Elektroenergie zu
versorgen, mit großen Schritten im-
mer näher kommen.

Auch das Thema Flugplatz hat uns
die ganze Zeit über beschäftigt. Die
vorherigen Differenzen mit der
Thüringer Landesregierung hatten
sehr unerfreuliche Konsequenzen.
Das neue Betriebskonzept setzt auf
den Erhalt der gesamten Infrastruk-
tur, den gewerblichen Luftverkehr
sowie auf die energetische Nutzung
der nicht für den Flugbetrieb erfor-
derlichen Flächen.

Nicht schlecht war auch unser Bau-
geschehen. Sogar ein Schloss haben
wir gebaut. Nach fast dreijähriger
Bauzeit und einer Investitionssum-
me von mehr als acht Millionen
Euro konnte das neue Schloss Löbi-
chau - in die Geschichte eingegan-
gen als Musenhof der Herzogin An-
na Dorothea von Kurland - nunmehr
zum 250. Geburtstag der Herzogin
im Juli eröffnet werden und beher-
bergt jetzt das modernste Pflege-
heim im Landkreis. Im Sommer ha-
ben wir auf dem Gelände des Klini-
kums den Grundstein für das neue
Medicum gelegt - ein medizinisches
Versorgungszentrum, das im Frühjahr
2013 eröffnet und unser Leistungs-
spektrum deutlich erweitern und ver-
bessern wird. 

Auch zum Nutzen besonders der Kin-
der und Jugendlichen konnte einiges
erreicht werden. Im Sommer haben

wir das bisher umfangreichste Pro-
gramm zur Sanierung von Schulen
und Sporthallen zum Abschluss ge-
bracht. Insgesamt investierte der
Landkreis mehr als sechs Millionen
Euro an sieben Schulen. Allen voran
erstrahlt das Altenburger Friedrich-
gymnasium nach einer 2,7 Millionen

Euro teuren Generalsanierung nun in
neuem Glanz. Die Sanierung weiterer
Schulen wird auch in den kommenden
Jahren ein wesentlicher Teil des Bau-
geschehens im Landkreis sein, denn
es gibt noch viel zu tun; ich denke da
zum Beispiel an die Schule in Langen-
leuba-Niederhain, die dringend eine

neue Sporthalle braucht. Das werden
wir als nächstes  in Angriff nehmen. 

In Sachen Kultur gibt es ebenfalls
vieles aus dem Altenburger Land zu
berichten. In guter Erinnerung blei-
ben die Altenburger Prinzenraubfest-
spiele mit einem glanzvollen Finale.

Genauso auch das nahezu ausver-
kaufte Musikfestival. 41 italieni-
sche Tafelbilder aus der Sammlung
des Lindenau-Museums sind seit
Oktober im Hamburger Bucerius
Kunst Forum zu sehen und locken
Tag für Tag tausende Besucher in
die berühmte Ausstellungshalle.
Und nicht zuletzt ist die Theaterfi-
nanzierung unter Dach und Fach
und ab 2013 gesichert, wenngleich
bis dahin noch etliche Probleme zu
lösen sind. Freuen dürfen wir uns
schon heute auf den Juni 2012,
wenn das Altenburger Land  erst-
malig Gastgeber des Deutschen
Trachtenfestes sein wird. Bis jetzt
haben sich schon rund 2000 Teil-
nehmer angemeldet, zur großen
Trachtenparade werden sogar noch
mehr Aktive erwartet. Dieses Ereig-
nis verspricht eine Veranstaltung
bisher nie dagewesenen Ausmaßes
für den gesamten Landkreis zu wer-
den. Viele fleißige Akteure arbeiten
seit Monaten an der Vorbereitung,
so dass dem Gelingen nichts im
Wege steht.

Beachtliche Erfolge wurden auch
wieder im Sport erzielt. Viele Meis-
ter und Medaillengewinner bei
Deutschen Meisterschaften, Welt-

und Europameisterschaften kommen
abermals aus dem Altenburger Land
und sorgen dafür, dass die gute Bot-
schaft des Sports auch weit über unse-
re Kreisgrenzen hinaus getragen wird.

Alles in allem gibt es viele gute Grün-
de, mit Elan und Optimismus ins neue

Jahr zu starten. Wir nehmen natürlich
auch nicht wenige Probleme mit, so
zum Beispiel im sozialen Bereich oder
bei der dramatisch eingeschränkten
kommunalen Finanzausstattung. Wir
werden arbeiten, Lösungen finden
und so auch wieder Ziele erreichen,
über die wir uns dann freuen können.

Herzlich Danke sage ich all jenen, die
wieder dazu beigetragen haben, unse-
ren Landkreis voran zu bringen. Mein
Dank gilt den Unternehmerinnen und
Unternehmern und deren Mitarbei-
tern, den Mitgliedern des Kreistages,
den Bürgermeistern, den Stadt- und
Gemeinderäten, genauso auch den
Verwaltungen, aber vor allem den
Bürgerinnen und Bürgern, die sich
ehrenamtlich engagieren und für An-
dere einsetzen. Lassen Sie uns dieses
Miteinander auch in 2012 genauso
fortsetzen.

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes
Weihnachtsfest und für das neue Jahr
Gesundheit, Glück und Lebensfreude.

Ihr 
Sieghardt Rydzewski
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Der Landkreis Altenburger Land
verkauft auf dem Wege der öffent-
lichen Ausschreibung die Schloss-
und Parkanlage Tannenfeld nach
Höchstgebot, bestehend aus:

� Schloss, den Villen Tannegg 
und Talegg-Waldegg einschl. 
Park und Wald 
(Größe ca. 128.445 qm, 
Mindestgebot 320.000,- €)

� Villa Planegg 
(Größe ca. 10.000 qm, 
Mindestgebot 40.000,- €)

� Wirtschaftshof mit Wasser-
turm
(Größe ca. 10.000 qm, 
Mindestgebot 30.000,- €)

Nähere Informationen und Exposé
unter www.schloss-tannenfeld.de 

Erwerbsanträge mit Aussagen
über geplante Nutzung und die
Höhe des Gebots sowie der Kenn-
zeichnung „Nicht öffnen - Aus-
schreibung - Schloss- und Parkan-
lage Tannenfeld“ sind beim Land-
ratsamt Altenburger Land, PF
1165, Fachdienst 42, 04581 Alten-
burg, einzureichen. 

Ende der Gebotsfrist: 
16. Februar 2012

Sieghardt Rydzewski
Landrat 

Öffentliche Immobilienausschreibung

Die Firma Heim Kieswerk Nobitz
GmbH & Co. KG, Altenburger Str.
14 c, 04603 Nobitz hat mit Schrei-
ben vom 28.11.2011 einen Antrag
auf Genehmigung nach § 4 Bundes-
I m m i s s i o n s s c h u t z g e s e t z
(BImSchG) einer Biogasanlage i. V.
m. einer Verbrennungsmotoranlage
am Standort der Gemeinde Nobitz,
Gemarkung Niederleupten, Flur 9,
Flurstück 18/7 gestellt.

Die Neugenehmigung nach § 4
BImSchG erstreckt sich antragsge-
mäß auf folgende Maßnahmen:

• eine Vorgrube mit einem Fassungs-  
vermögen von 301 m³,

• ein Fermenter (di = 22m, hi = 8m) 
aus Stahlbeton mit brutto 3041 m³ 
(2965 m³ netto),

• ein Gärrestlagerbehälter (di=32 m, 
hi = 8 m) aus Stahlbeton mit brut-
to 6434 m³ (6273 m³ netto) mit in-
tegriertem Foliengasspeicher,

• 2 BHKW mit einer elektrischen 
Leistung von je 210 kW bzw. je 
530 kW Feuerungswärmeleis-
tung (1060 kW Gesamtfeue-
rungswärmeleistung)

• Notfackel (Typ GFB-300)
• Feststoffdosierer 69 m³
• Fahrsilo mit 3 Kammern 

18000 m³ mit Sickersaftbehälter
• Pumpenhaus

Bei der beantragten Biogasanlage
mit Verbrennungsmotoranlage han-
delt es sich um eine Anlage, die in
der Anlage 1 zum Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. Februar
2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geän-
dert durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S.
1690) unter der Nummer 1.3.2
Spalte 2 genannt ist.

Gemäß § 3a Satz 1 UVPG stellt die
zuständige Behörde fest, ob nach
den §§ 3 b bis 3 f für das Vorhaben
eine Verpflichtung zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung besteht.

Gemäß § 3 a Satz 2 UVPG wird
hiermit bekanntgegeben:

Auf Grund der standortbezogenen

Vorprüfung des Einzelfalls unter
Berücksichtigung der Kriterien ge-
mäß Anlage 2 zum UVPG wird ge-
mäß § 3c UVPG festgestellt, dass
mit dem geplanten Vorhaben keine
erheblichen und nachteiligen Um-
weltauswirkungen verbunden sind
und somit keine Verpflichtung zur
Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung besteht.

Es wird darauf hingewiesen, dass
diese Entscheidung gemäß § 3a
UVPG nicht selbstständig anfecht-
bar ist. Die Entscheidungsgründe
sind der Öffentlichkeit nach den
Bestimmungen des Thüringer Um-
weltinformationsgesetzes (Thü-
rUIG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.10.2006 (GVBl.
S. 513) im Landratsamt Altenbur-
ger Land, Fachdienst Umwelt und
Jagd/Fischerei, Amtsplatz 8, 04626
Schmölln zugänglich.

Altenburg, den 01.12.2011

Sieghardt Rydzewski
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach § 3a Satz 2 UVPG

Die Firma Neue Energien Nobitz-
GmbH, Boschstraße 12-14, 89079
Ulm hat mit Schreiben vom
23.11.2011 einen Antrag auf Geneh-
migung nach § 4 Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) einer
Verbrennungsmotoranlage für Bio-
gas auf dem Grundstück der Ge-
meinde Nobitz, Laupheimer Str. 1,
Gemarkung Nobitz, Flur 5, Flur-
stück 338/31 gestellt.

Die Neugenehmigung nach § 4
BImSchG erstreckt sich antragsge-
mäß auf folgende Maßnahmen:

• 2 Blockheizkraftwerke (BHKW)
Typ Bitec B 182- AS mit je 210
kWel. bzw. je 530 kW Feuerungs-
wärmeleistung (FWL) in je einem
Betriebsmodul (Bauweise einer
Fertiggarage aus Beton) mit den
Maßen (LxBxH) 8,00 m x 3,00 m x
2,70 m

Bei der beantragten Verbrennungs-

motoranlage für Biogas handelt es
sich um eine Anlage, die in der An-
lage 1 zum Gesetz über die Um-
wel tver t räg l ichkei t sprüfung
(UVPG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. Februar
2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geän-
dert durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S.
1690) unter der Nummer 1.3.2
Spalte 2 genannt ist.

Gemäß § 3a Satz 1 UVPG stellt die
zuständige Behörde fest, ob nach
den §§ 3 b bis 3 f für das Vorhaben
eine Verpflichtung zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung besteht.

Gemäß § 3 a Satz 2 UVPG wird
hiermit bekanntgegeben:

Auf Grund der standortbezogenen
Vorprüfung des Einzelfalls unter
Berücksichtigung der Kriterien ge-
mäß Anlage 2 zum UVPG wird ge-

mäß § 3c UVPG festgestellt, dass
mit dem geplanten Vorhaben keine
erheblichen und nachteiligen Um-
weltauswirkungen verbunden sind
und somit keine Verpflichtung zur
Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung besteht.

Es wird darauf hingewiesen, dass
diese Entscheidung gemäß § 3a
UVPG nicht selbstständig anfecht-
bar ist. Die Entscheidungsgründe
sind der Öffentlichkeit nach den
Bestimmungen des Thüringer Um-
weltinformationsgesetzes (Thü-
rUIG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.10.2006 (GVBl.
S. 513) im Landratsamt Altenbur-
ger Land, Fachdienst Umwelt und
Jagd/Fischerei, Amtsplatz 8, 04626
Schmölln zugänglich.

Altenburg, den 29.11.2011

Sieghardt Rydzewski
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach § 3a Satz 2 UVPG

1. Der Landkreis Altenburger Land
als Eigentümer verkauft auf dem
Wege der Öffentlichen Ausschrei-
bung folgendes Grundstück min-
destens zum Verkehrswert:

Zeitzer Str. 49 in 
04610 Meuselwitz 
(Schulgebäude)

2. Das Grundstück besteht aus den
Flurstücken 639/23 und 639/25
der Flur 2 von Zipsendorf und hat
eine Gesamtgröße von 3.125 m².
Es ist mit einem Gebäude bebaut,
welches voraussichtlich noch bis
zum 31. August 2012 für schuli-
sche Zwecke genutzt wird. Eine
Nachnutzung durch den Landkreis
ist nicht geplant. Der bauliche Zu-
stand ist befriedigend, es besteht
jedoch teilweise Sanierungsbe-
darf. 
Der Verkehrswert (Gutachten vom
Oktober 2011) beträgt 85.000,00
Euro.

3. Ein Exposé der Liegenschaft kann
unter www.altenburgerland.de (Im-
mobilienangebote) heruntergeladen
werden. Für weitere Auskünfte steht
der Fachdienst Hochbau und Liegen-
schaften, Dorit Bieber (Telefon:
03447 586-942) zur Verfügung. Hier
können auch Termine zur Besichti-
gung (außerhalb der Schulzeiten)
vereinbart werden.

4. Der Landkreis Altenburger Land
ist nicht verpflichtet, an einen be-
stimmten Bieter zu verkaufen. Ein-
gereichte Angebote sollen ein Kon-
zept für die Nachnutzung enthal-
ten. Vor der Erteilung des Zu-
schlags muss die Finanzierung des
Kaufpreises nachgewiesen werden. 

5. Verbindliche Angebote mit der
deutlichen Kennzeichnung „Nicht
öffnen - Ausschreibung Meusel-
witz“ sind im verschlossenen Um-
schlag bis zum 17. Februar 2012
(Posteingang im Landratsamt) beim

Landratsamt Altenburger Land,
Lindenaustraße 9 in 04600 Alten-
burg oder im Büro des Leiters des
Fachbereichs Schulen, Gesundheit
und Bauen in der Lindenaustraße 31

in Altenburg einzureichen. 

im Auftrag
Janett Maas
Fachdienstleiterin

Öffentliche Ausschreibung gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 

Thüringer Gemeindehaushaltverordnung
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a) Anschrift der zur Angebotsab-
gabe auffordernden und den Zu-
schlag erteilenden Stelle:
Landratsamt Altenburger Land
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirt-
schaft/Kreisstraßenmeisterei
(DbAK)
Postanschrift: Lindenaustraße 9
04600 Altenburg
Stelle, die die Vergabeunterlagen
abgibt und bei der die Angebote
einzureichen sind:
Landratsamt Altenburger Land
DbAK, Postanschrift: Lindenau-
straße 9, 04600 Altenburg
Sitz DbAK: Altenburg, Jüdengasse
7, 2. OG
Telefon: 03447-894010
Telefax: 03447-894040
E-mail: gerth@awb-altenburg.de
Bewerbungsanträge sind zu rich-
ten an: 
Siehe a) bis zum 21.12.2011
b) Art der Vergabe: 
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer: 
DbAK-AWB 1-2011
c) Form, in der die Angebote ein-
zureichen sind: 
Angebote sind schriftlich und in
deutscher Sprache per Post oder di-
rekt in einem verschlossenen Um-
schlag einzureichen und als solche
zu kennzeichnen.
d) Art und Umfang der Leistung:
Gehölzfällarbeiten zur Baufeldbe-
räumung
Ort der Leistung:
Ehemalige Hausmülldeponie Göß-
nitz, Ortsteil Hainichen
Wesentliche Leistungen:
- ca. 8.000 m² Strauch- und Busch-

werk (teilw. mit Dornenausbil-
dung) sowie Gehölzgruppen mit 
Einzelstammdurchmesser 
5-15 cm erdbodengleich fällen, 
räumen und verwerten

- ca. 30 Einzelbäume mit Einzel-
stammdurchmesser 15-30 cm 

- sind stückweise abzutragen und 
zu verwerten

- ca. 30 Einzelbäume mit Einzel-

stammdurchmesser 15-30 cm 
- sind mittels Seilkettentechnik zu 

fällen und zu verwerten
- Schlagabraum und Häckselgut ist 

zu beräumen und zu verwerten
- alle Wurzelstöcke und Baumstub-

ben werden nicht gerodet.
Die Bewerber sind verpflichtet,
sich vor der Mitbewerbung ein Bild
vom Ort der zu erbringenden Leis-
tung zu machen. Großtechnik ist
nur bedingt einsetzbar. Hierzu ist
ein Besichtigungstermin, unter der
o. g. Rufnummer, mit dem DbAK
zu vereinbaren.
e) Aufteilung in Lose: nein
f) Nebenangebote: 
nicht zugelassen
g) Ausführungsfrist:
5. KW bis 9. KW 2012
h) Stelle, die die Vergabeunterla-
gen abgibt: DbAK, siehe a)
Die Vergabeunterlagen stehen nur
in Papierform zur Verfügung.
i) Ablauf der Angebotsfrist:
12.01.2012 um 12:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist: 20.01.2012
j) Sicherheitsleistungen:
Für die Auftragserfüllung in Höhe
von 5 v. H. der Auftragssumme.
k) Zahlungsbedingungen: gemäß
Ausschreibungsbedingungen
l) Nachweise zur Eignung:
Folgende Eigenerklärungen oder
Unterlagen sind dem Angebot vor-
zulegen:
- Nachweis über Eintrag in einem 

Berufs- oder Handelsregister
- Steuerliche Unbedenklichkeitsbe-

scheinigung
- Nachweis über Berufshaftpflicht-

versicherung
- Referenzen (Es werden nur solche 

Bewerber berücksichtigt, die sol-
che oder ähnliche Verträge bereits 
erfolgreich ausgeführt haben bzw. 
bei denen die Gewähr für einwand-
freie Ausführung gegeben ist)

Eignungsnachweise, die durch Prä-
qualifizierungsverfahren erworben
werden, sind zugelassen.
m) Kosten für die Übersendung

der Vergabeunterlagen in Pa-
pierform:
Höhe der Kosten: 5,00 €
Zahlungsweise: Banküberweisung
Empfänger: Landratsamt Altenbur-
ger Land, DbAK
Kontonummer: 130 100 2646
BLZ; Geldinstitut: 830 502 00
Sparkasse Altenburger Land
Verwendungszweck:Verg. Nr.
DbAK-AWB 1-2011
IBAN: DE 24 8305 0200 1301 0026 46
BIC-Code: HELADEF1ALT
Vergabeunterlagen können nur
versendet werden, wenn
- auf der Überweisung der Verwen-

dungszweck angegeben wurde,
- gleichzeitig mit der Überweisung 

die Vergabeunterlagen per Brief, 
Fax oder E-Mail (unter Angabe 
Ihrer vollständigen Firmenadres-
se) bei der in Abschnitt h) ge-
nannten Stelle angefordert wurden

- die Einzahlung des Entgeldes 
nachgewiesen wurde (z. B. Über-
weisungsbeleg Onlinebanking, 
Einzahlungs-/Überweisungsbeleg 
mit Bestätigung des Kreditinstitu-
tes (Stempel) oder auch Einzah-
lungsbeleg über Bareinzahlung 
im DbAK Jüdengasse 7).

Versand der Unterlagen ab:
28.12.2011
n) Zuschlagskriterien: 
Wirtschaftlichstes Angebot
Rechtsform der Bietergemein-
schaften: 
gesamtschuldnerisch haftend mit
bevollmächtigtem Vertreter
Nachprüfstelle:
Thüringer Landesverwaltungsamt
Referat 250 - Vergabekammer, Ver-
gabeangelegenheiten
Weimarplatz 4, 99423 Weimar

im Auftrag

Frank Schmutzler
Techn. Werkleiter
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirt-
schaft/Kreisstraßenmeisterei des
Landkreises Altenburger Land

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

a) Anschrift der zur Angebots-
abgabe auffordernden und den
Zuschlag erteilenden Stelle: 
Landratsamt Altenburger Land
Fachbereich Sicherheit und 
Ordnung
Fachdienst Öffentliche Ordnung
Postanschrift: Lindenaustraße 9
04600 Altenburg
Stelle, die die Vergabeunterla-
gen abgibt und bei der die Ange-
bote einzureichen sind: 
Landratsamt Altenburger Land
Fachbereich Schulen, Gesundheit
und Bauen, Vergabestelle
Postanschrift: Lindenaustraße 9
04600 Altenburg
Sitz der Vergabestelle: Altenburg,
Lindenaustraße 31, Vorderhaus 
DG, Zimmer 405
Telefon: 03447 586-965
Telefax: 03447 586-966
E-Mail: vergabestelle@
altenburgerland.de
Internet: www.altenburgerland.de
b) Art der Vergabe:
Öffentliche Ausschreibung,
VOL/A
Vergabenummer: ÖO-L 091-
2011
c) Form, in der die Angebote
einzureichen sind: 
Angebote sind schriftlich und in
deutscher Sprache per Post oder
direkt in einem verschlossenen
Umschlag einzureichen und als
solche zu kennzeichnen.
d) Art und Umfang der Leis-
tung: Betreibung und Bewachung
der Gemeinschaftsunterkunft so-
wie soziale Betreuung und Bera-
tung der Flüchtlinge und Asylsu-
chenden
Ort der Leistungserbringung: 
04626 Schmölln, Bergstraße 48/2
e) Aufteilung in Lose:
ja, Angebote können abgegeben
werden: für ein oder mehrere Lose
Anzahl, Größe und Art der ein-
zelnen Lose: 
Los 1 - Betreibung der Gemein-
schaftsunterkunft
Anmietung und Betreibung der
vorhandenen Gemeinschaftsunter-
kunft (Mindestbelegungsgarantie
60 Personen, maximale Belegung
105 Personen)
Los 2 - Bewachung der Gemein-
schaftsunterkunft 
Bewachung an 7 Tagen der Woche
in der Zeit von 22:00 - 01:00 Uhr
Los 3 - Soziale Betreuung und 
Beratung 
Soziale Betreuung und Beratung
der in der Gemeinschaftsunter-
kunft untergebrachten Flüchtlinge
und Asylsuchenden (maximal 105
Personen) 
f) Nebenangebote: nicht zugelas-
sen
g) Ausführungsfrist:
Los 1: 01.07.2012 - 30.06.2018
mit Verlängerungsoption
Lose 2 und 3: 01.07.2012 - 30.06.
2013 mit Verlängerungsoption
h) Stelle, die die Vergabeunterla-
gen abgibt:
Vergabestelle, siehe a) 
i) Ablauf der Angebotsfrist:
14.02.2012 ab 11:00 Uhr gestaffelt
nach Losen
Ablauf der Bindefrist:
01.06.2012
j) Sicherheitsleistungen:
siehe Vergabeunterlagen
k) Zahlungsbedingungen:
gemäß VOL/B
l) Nachweise zur Eignung:
Folgende Eigenerklärungen oder
Unterlagen sind mit dem Angebot
vorzulegen: 
Eigenerklärungen/Angaben zum
Umsatz des Unternehmens in den
letzten 3 abgeschlossenen Ge-
schäftsjahren; zu Leistungen, die
mit der zu vergebenden Leistung

vergleichbar sind (Referenzen); zu
Arbeitskräften (Anzahl gegliedert
nach Berufsgruppen); zur Eintra-
gung in das Berufsregister des Sit-
zes oder Wohnortes (HR-Num-
mer); zu Insolvenzverfahren und
Liquidation; dass nachweislich
keine schweren Verfehlungen be-
gangen wurden, die die Zuverläs-
sigkeit als Bewerber in Frage
stellt; zur Zahlung von Steuern,
Abgaben und Beiträgen zur ge-
setzlichen Sozialversicherung; zur
Mitgliedschaft bei der Berufsge-
nossenschaft (BG-Nummer)
- ein entsprechendes Formular
liegt den Vergabeunterlagen bei -
sowie weitere Unterlagen für
Los 2: gültige Erlaubnis nach §
34a der Gewerbeordnung;
Los 3: Nachweise zu fachlichen
Voraussetzungen und beruflichen
Qualifikationen  - siehe Vergabe-
unterlagen - Eignungsnachweise,
die durch Präqualifizierungsver-
fahren erworben werden, sind zu-
gelassen.
Bei vorgesehenem Einsatz von
Nachunternehmen sind die ge-
nannten Eigenerklärungen bzw.
Unterlagen auch für die Nachun-
ternehmer vorzulegen.
m) Kosten für die Übersendung
der Vergabeunterlagen in Pa-
pierform: Höhe der Kosten: 
Los 1 - 8,00 €
Los 2 - 5,00 €
Los 3 - 5,00 €
Zahlungsweise: Banküberweisung
Empfänger: Landratsamt Alten-
burger Land, FB 4, Vergabestelle
Kontonummer: 1111 0044 00
BLZ, Geldinstitut: 830 502 00, 
Sparkasse Altenburger Land
Verwendungszweck: Verg. Nr. 
ÖO-L 091-2011 Los Nr. angeben!
IBAN: DE 93 8305 0200 1111 0044 00
BIC-Code: HELADEF1ALT
Die Vergabeunterlagen können nur
versendet werden, wenn
- auf der Überweisung der Ver-

wendungszweck angegeben 
wurde,

- gleichzeitig mit der Überweisung 
die Vergabeunterlagen per Brief, 
Fax oder E-Mail (unter Angabe 
Ihrer vollständigen Firmenadres-
se) bei der in Abschnitt h) ge
nannten Stelle angefordert wur-
den,

- die Einzahlung des Entgeltes 
nachgewiesen wurde (z. B. 
Überweisungsbeleg Onlineban-
king, Einzahlungs-/Überwei-
sungsbeleg mit Bestätigung des 
Kreditinstitutes (Stempel) oder 
auch Einzahlungsbeleg über 
Bareinzahlung in der Kreiskasse 
Lindenaustraße 9).

Das eingezahlte Entgelt wird nicht
erstattet.
Versand der Unterlagen 
16.01.2012
Die Vergabeunterlagen stehen nur
in Papierform zur Verfügung. 
n) Zuschlagskriterien:
Wirtschaftlichstes Angebot
Rechtsform der Bietergemein-
schaften:
gesamtschuldnerisch haftend mit
bevollmächtigtem Vertreter
Nachprüfungsstelle/Vergabe-
kammer:
Thüringer Landesverwaltungsamt
Referat 250 - Vergabekammer
Vergabeangelegenheiten
Weimarplatz 4
99423 Weimar
Bei diesem Vergabeverfahren fin-
det § 101a GWB Anwendung. 

im Auftrag

Andreas Brasche
Fachdienstleiter              05.12.2011

Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A

Auf Grund der Aktualisierung der
Gebührenkalkulation in den Berei-
chen der Wasserver- und Abwas-
serentsorgung im Einrichtungsge-
biet des ZAL werden die Gebüh-
rensatzung zur Wasserbenutzungs-
satzung (GS-WBS) und die
Beitrags- und Gebührensatzung
zur Entwässerungssatzung (BGS-
EWS) des Zweckverbandes Was-
serversorgung und Abwasserent-
sorgung im Jahr 2012 rückwirkend
zum 01. Januar neu gefasst.
Insoweit wurde der nachfolgende
Vorankündigungsbeschluss Nr. 18/
2011 in der 82. öffentlichen Ver-
bandsversammlung des ZALgefasst:

Vorankündigungsbeschluss
Beschlussvorlage

Beschlussnummer: 18/2011
vom 05.12.2011
der 82. öffentlichen Verbandsver-
sammlung des Zweckverbandes 

Beschlussinhalt:
Vorankündigung der Änderung der
Beitrags- und Gebührensatzung
zur Entwässerungssatzung des
Zweckverbandes Wasserver- und
Abwasserentsorgung Altenburger
Land (BGS-EWS) vom 10.11.09,
sowie die 1. Änderungssatzung der
BGS-EWS  vom 16.09.2010.

Beschlussvorschlag:
Die Verbandsversammlung stimmt
dem Vorankündigungsbeschluss
zur beabsichtigten Änderung der
Gebührensätze der Beitrags- und
Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung des ZAL zu.

Begründung:
Der ZAL beabsichtigt, ab dem
01.01.2012 die Einleitungsgebühr
sowie die Beseitigungsgebühr im
Bereich Abwasser und die Nieder-
schlagswassergebühr zu ändern.

Grundgebühr - Volleinleiter
bis Qn < 2,5 m³/h
120,00 Euro/Jahr
bis Qn < 6,0 m³/h
288,00 Euro/Jahr 
bis Qn < 10,0 m³/h 
480,00 Euro/Jahr 
bei größeren Zählern
je weitere m³/h
48,00 Euro/Jahr.
Einleitungsgebühr
Die Gebühr beträgt 3,48 €/m³
Abwasser.

Grundgebühr - Teileinleiter
bis Qn < 2,5 m³/h
73,50 Euro/Jahr
bis Qn < 6,0 m³/h
176,40 Euro/Jahr 

bis Qn < 10,0 m³/h
294,00 Euro/Jahr 
bei größeren Zählern
je weitere m³/h
29,40 Euro/Jahr.

Die Gebühr bei teilbiologischer Vor-
klärung/vollbiologischer Vorklä-
rung beträgt 0,97 €/m³ Abwasser.
Die Niederschlagswassergebühr be-
trägt jährlich 0,84 €/m² versiegelte
Fläche. (Volleinleiter und Teileinlei-
ter).
Die Beseitigungsgebühr beträgt
25,86 Euro/m³.

Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der 
Verbandsräte: 50
davon anwesend: 37
Anzahl der Verbandsmitglieder: 27
Davon anwesend: 23
Ja-Stimmen: 20
Nein-Stimmen: 17
Bemerkung: keine

Nobitz; 05.12.2011

Stephan Etzold
Verbandsvorsitzender 
Zweckverband Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung 
Altenburger Land

Öffentliche Bekanntmachung

des Zweckverbandes Wasserversorgung und 

Abwasserentsorgung Altenburger Land
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Auf der Grundlage der §§ 98 Abs. 1, i. V. mit §§ 87 Abs. 1, 99
Abs. 2 und 100 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisord-
nung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zu-
letzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 30. Juni 2011
(GVBl. S. 99) und der §§ 1, 2, 10 und 12 des Thüringer Kom-
munalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 29. März 2011 (GVBl. S. 61)
sowie des § 3 der Satzung der Musikschule des Landkreises Al-
tenburger Land vom 16. Juli 2001, zuletzt geändert am 28.
April 2003, hat der Kreistag des Landkreises Altenburger Land
in seiner Sitzung am 12. Oktober 2011 folgende Gebührensat-
zung der Musikschule des Landkreises Altenburger Land be-
schlossen:

§ 1
Gebührentatbestand

(1) Für die Teilnahme an Unterrichtsveranstaltungen und für
die Miete der Musikinstrumente der Musikschule des Land-
kreises Altenburger Land werden Gebühren nach Maßgabe die-
ser Satzung erhoben.

(2) Die Benutzungsgebühren werden durch Gebührenbescheid
festgesetzt.

§ 2 Gebührenmaßstab
(1) Bemessungsgrundlage für die Unterrichtsgebühren sind die
Gesamtkosten (Sach- und Personalaufwendungen) der Musik-
schule unter Berücksichtigung der Art, Form, Dauer und An-
zahl der Unterrichtsstunden pro Schuljahr.

(2) Bemessungsgrundlage für die Erhebung von Gebühren für
die Gebrauchsüberlassung von Instrumenten ist der aktuelle
Wiederbeschaffungswert des jeweiligen Instrumentes.

§ 3
Entstehung der Gebührenschuld

(1) Die Gebührenschuld für den Unterricht (Unterrichtsge-
bühr) entsteht mit dem Ersten des  Monats der Aufnahme in
die Musikschule. Die  Unterrichtsgebühr wird für ein Schul-
jahr im Voraus festgesetzt und durch Leistungsbescheid erho-
ben. Ist der Tag der Aufnahme nicht der Beginn des Schuljah-
res, wird die Unterrichtsgebühr für das laufende Schuljahr mit
1/12 der Schuljahresgebühr anteilig zum Schuljahresende fest-
gesetzt.

(2) Die Gebührenschuld für die Gebrauchsüberlassung von In-
strumenten entsteht mit dem ersten des Monats der Gebrauchs-
überlassung. Die Gebühr für die Gebrauchsüberlassung wird
für ein Jahr im Voraus festgesetzt und durch Leistungsbescheid
erhoben. Ist der Tag der Gebrauchsüberlassung nicht der Be-
ginn des jeweiligen Schuljahres, wird die Gebühr für das lau-
fende Schuljahr mit 1/12 der Jahresgebühr anteilig bis zum
Schuljahresende  festgesetzt und für diesen Zeitraum im Voraus
erhoben.

§ 4  
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer gebührenpflichtige Leistungen
in Anspruch nimmt oder für die Inanspruchnahme der Leis-
tung durch Dritte leistungspflichtig ist. Bei der Inanspruchnah-
me der Leistung durch nicht oder beschränkt Geschäftsfähige
sind stets die gesetzlichen Vertreter Gebührenschuldner.

(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 5
Fälligkeit, Zahlungsweise

(1) Die  Unterrichtsgebühren  und   die Gebrauchsüberlas-
sungsgebühren für Instrumente sind jeweils zum 15. eines je-
den Monats in Höhe eines Zwölftels der Jahresgebühr fällig. 

(2)  Die Gebühren sind grundsätzlich unbar zu entrichten. 

§ 6  
Gebührensätze

(1) Die Gebührensätze für den Unterricht (Unterrichtsgebühr)

richten sich nach Unterrichtsform und Zeitdauer und werden in
zwei Stufen erhoben:

Stufe I:
- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
- Schüler, Lehrlinge, Auszubildende, Studenten, Bundesfreiwilli-

gendienst Leistende bei Vorliegen eines entsprechenden 
schriftlichen Nachweises.

Stufe II:
- Erwachsene, für die Stufe I nicht zutrifft (ab 18 Jahre)

monatlich         jährlich
in Euro              in Euro

1. Einzelunterricht 45 min/Woche
Stufe I 44,00 528,00
Stufe II 71,00 852,00
2. Einzelunterricht 30 min/Woche
Stufe I 34,50 414,00
Stufe II 51,00 612,00
3. Gruppenunterricht 45 min/Woche
Gruppe zu zwei Schülern
Stufe I 28,00 336,00
Stufe II 44,00 528,00
4. Musikgarten – Kurs 13,00 156,00
5. Musikalische Früherziehung – Kurs 13,00 156,00
6. Musikalische Grundausbildung

Kurs 13,00 156,00
7. Instrumentenkarussell 

Gruppe zu drei und mehr Schülern 13,00 156,00
8. Instrumentaler Grundkurs

Gruppe zu drei und mehr Schülern 20,00 240,00
9. Instrumentaler Gruppenunterricht

Gruppe zu drei und mehr Schülern 13,00 156,00
10. Rhythmik–Kurs 13,00 156,00
11. Ballett–Kurs 15,00 180,00
12. Ergänzungsfach Chor und Musiklehre

Schüler ohne Einzel- und 
Gruppenunterricht 13,00 156,00

13. Ensemblefach Gemeinschaftsmusizieren
Schüler ohne Einzel- und Gruppenunterricht
Stufe I 13,00 156,00
Stufe II 18,00 216,00

14. Für Schüler/innen des Instrumental- und Vokalunterrichts
sind die Ensemble- und Ergänzungsfächer gebührenfrei.

(2) Projekte (Kurse, Workshops u. a.) werden kostendeckend
kalkuliert und sind nicht Gegenstand der Gebührentabelle unter
Abs. 1.

(3) Förderunterricht nach § 8 Abs. 4 der Musikschulsatzung ist
gebührenfrei.

(4) Für die  Gebrauchsüberlassung von Instrumenten gelten fol-
gende Gebührensätze:

Wiederbeschaffungswert- Monatsgebühr Jahresgebühr
- in Euro - - in Euro - - in Euro -
bis 150,00 2,50 30,00
bis 300,00 4,00 48,00
bis 600,00 5,00 60,00
über 600,00 6,00 72,00

§ 7
Gebührenermäßigung

(1) Die Ermäßigung der Gebühren wird auf schriftlichen  An-
trag gewährt als:
- Familienermäßigung oder
- Sozialermäßigung
Es wird die jeweils höchste zutreffende Ermäßigung ge-
währt. 
Ermäßigungen werden erst nach Prüfung und Bestätigung
des eingereichten schriftlichen Antrages durch den Leiter der
Musikschule gewährt.
(2) Ermäßigung wird  nicht für die Inanspruchnahme von En-

semble- und Ergänzungsfächern sowie für § 6 Absatz 2 ge-
währt.
(3) Ist jemand Gebührenschuldner (§ 4 Abs. 1) für mehrere Per-
sonen (Familienermäßigung), so erfolgt eine Staffelung der Ge-
bührensätze in den Instrumental- und Vokalfächern nach fol-
gender Maßgabe:

1. Person 100 % des Gebührensatzes
2. Person 80 % des Gebührensatzes
3. Person 75 % des Gebührensatzes
4. Person und jede weitere 50 % des Gebührensatzes

Die Reihenfolge der Personen richtet sich nach der jeweils
höchsten geschuldeten Gebühr.

(4) Erhält der Gebührenschuldner Leistungen zur Grundsi-
cherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II oder Sozialhil-
fe nach dem SGB XII oder Leistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz (AsylbLG), so sind für jeden vollen Mo-
nat des Leistungsbezuges nach SGB II, SGB XII bzw.
AsylbLG jeweils nur 50 % des maßgeblichen Gebührensat-
zes nach dieser Satzung zu zahlen. Kinder und Jugendliche
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres zahlen maximal 10
Euro monatlich.
Bei mehreren Gebührenschuldnern gilt diese Ermäßigung nur,
wenn alle Gebührenschuldner Leistungen nach SGB II, SGB
XII bzw. AsylbLG erhalten.

§ 8
Gebührenerstattung

(1) Schulversäumnisse begründen keinen Anspruch auf
Rückzahlung der Unterrichtsgebühren. Bei Erkrankung eines
Schülers auf Dauer von mehr als drei aufeinanderfolgenden
Unterrichtsstunden werden ab der 4. Unterrichtsstunde die  Ge-
bühren auf schriftlichen Antrag hin erstattet, soweit eine  Nach-
holung des Unterrichts nicht möglich ist und ein ärztliches At-
test vorliegt.

(2) Unterrichtsstunden, die durch Verhinderung der Lehrkraft
oder Betriebsstörungen ausfallen, werden ab der 4. Ausfallstun-
de zum Jahresende erstattet, soweit  kein Ersatzunterricht erteilt
werden konnte. 

(3) Klassenvorspiele sind als Bestandteil des Unterrichts in der
Gebühr enthalten und begründen keinen Anspruch auf Erstat-
tung.

(4) Gebührenänderungen im Laufe eines Schuljahres werden
jeweils mit Beginn des auf die Änderung folgenden Monats
durch Nacherhebung  oder Erstattung berücksichtigt.  

§ 9
Inkrafttreten

(1) Die Gebührensatzung tritt am 1. Tag des auf die Bekannt-
machung folgenden Monats in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung vom 11. Februar
2005 außer Kraft.

Altenburg, 01. Dezember 2011

Landkreis Altenburger Land

Sieghardt Rydzewski
Landrat

Hinweis:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften, die nicht die Genehmigung, die Ausfertigung
und diese Bekanntmachung betreffen, können gegenüber
dem Landkreis geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich
unter Angabe der Gründe geltend zu machen. Werden solche
Verstöße nicht innerhalb einer Frist  von einem Jahr nach die-
ser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Verstö-
ße unbeachtlich. 

ÖffentlicheBekanntmachung
Bekanntmachung des Kreistags-Beschlusses Nr. 136 vom 12. Oktober 2011

Gebührensatzung der Musikschule Altenburger Land

Die Gesellschafterversammlung
der Seniorenzentrum Meuselwitz
GmbH hat am 07. Juli 2011 den
Jahresabschluss für das Geschäfts-
jahr 2010 festgestellt.
Die mit der Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes
2010 beauftragte Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft BDO Deutsche

Warentreuhand AG Leipzig hat am
21. März 2011 einen uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk
erteilt.
Der Jahresabschluss mit Lagebe-
richt und das Ergebnis der Prüfung
liegen in der Zeit vom 16.01.2012
– 27.01.2012 während der Ge-
schäftszeiten in den Räumen der

Geschäftsführung in 04610 Meu-
selwitz, Bebelstraße 31, zur Ein-
sichtnahme aus.

Meuselwitz, 05. Dezember 2011

Kathrin Pliquett-Herfurth
Geschäftsführerin Seniorenzen-
trum Meuselwitz GmbH

Öffentliche Bekanntmachung
über die Möglichkeit der Einsichtnahme gemäß § 75 Abs. 4 Ziffer 2 Thüringer Kommunalordnung 

in den Jahresabschluss 2010 der Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH
Bürgerservice Altenburg
Lindenaustraße 9, 04600 Altenburg
Telefon: 03447 586-196, -197, -198
E-Mail: 
buergerservice@altenburgerland.de
Montag 08:00 – 16:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 – 13:00 Uhr
Donnerstag 08:00 – 16:00 Uhr
Freitag 08:00 – 13:00 Uhr
Der Bürgerservice in Altenburg ist

auch über einen behindertengerech-
ten Eingang erreichbar.

Bürgerservice, 
Außenstelle Schmölln
Amtsplatz 8, 04626 Schmölln
Telefon: 03447 586-401
Dienstag 08:00 – 13:00 Uhr 

und 14:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag 08:00 – 13:00 Uhr 

und 13:30 – 16:00 Uhr

Der Bürgerservice ist für Sie da:
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Altenburg. Das Recyc-
lingzentrum Altenburg in
der Leipziger Straße, die
Recyclinghöfe Meuselwitz,
Lucka, Schmölln, Gößnitz,
der Recyclinghof Hendel in
Altenburg, Mauerstraße so-
wie die Kompostieranlage Göhren
sind am 24. und 31. Dezember
2011 sowie an den gesetzlichen
Feiertagen geschlossen.
Die Kompostieranlage Hainichen

bei Gößnitz ist durchge-
hend vom 19. Dezember
2011 bis zum 2. Januar
2012 geschlossen. Bis zum
28. Februar 2012 gelten
dort veränderte Öffnungs-
zeiten und zwar ist montags

bis freitags nur von 8:00 bis 16:00
Uhr geöffnet.

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirt-
schaft/Kreisstraßenmeisterei 

des Landkreises Altenburger Land

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Kompostieranlagen und 

Recyclinghöfe geschlossen 

Altenburg. Das Jahr 2011 neigt sich
zum Ende und der Handel rüstet
sich für das Silvestergeschäft.
Nachfolgend einige Hinweise für
die Gewerbetreibenden des Land-
kreises Altenburger Land, die auch
zum Jahreswechsel 2011/2012 pyro-
technische Erzeugnisse zum Ver-
kauf anbieten wollen:
Gemäß § 22 Abs. 1 der Ersten Ver-
ordnung zum Sprengstoffgesetz (1.
SprengV) dürfen pyrotechnische
Erzeugnisse der Kategorie 2
(Kleinfeuerwerk) nur in der Zeit
vom 29. bis 31. Dezember überlas-
sen werden. 
In Vorbereitung der Verkaufsaktivi-
täten ist darauf zu achten, dass diese
Tätigkeit beim Landratsamt Alten-
burger Land, Fachdienst Öffentliche
Ordnung, Lindenaustraße 9 in
04600 Altenburg, unter Angabe der
verantwortlichen Person gemäß § 14
Sprengstoffgesetz anzuzeigen ist.
Dieses gilt nicht für die Verkaufs-
stellen, die bereits in den vergange-

nen Jahren den jährlich wiederkeh-
renden Vertrieb pyrotechnischer Er-
zeugnisse angezeigt haben, unter der
Voraussetzung, dass ein zwischen-
zeitlicher Wechsel der verantwortli-
chen Person nicht erfolgte.
Die Behörde bestätigt den Empfang
der Anzeige schriftlich.
Pyrotechnische Erzeugnisse der Ka-
tegorie 2 dürfen nur an Personen,
die das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben sowie in Ladengeschäften ver-
kauft werden. Der Verkauf aus
Kiosk oder Verkaufswagen ist nach
§ 21 Abs. 3 1. SprengV nicht zuläs-
sig.
Im Reisegewerbe ist der Verkauf
von Pyrotechnik der Kategorie 2 ge-
mäß § 22 Abs. 4 Sprengstoffgesetz
verboten.
In Räumen von Selbstbedienungs-
einrichtungen ist der Verkauf so zu
organisieren, dass nur durch das
Verkaufspersonal die Waren an den
Kunden übergeben werden können.
Die verantwortlichen Personen ha-

ben dazu die erforderlichen Maß-
nahmen zu treffen, dass pyrotechni-
sche Erzeugnisse der Kategorie 2
nicht in den Besitz Unbefugter ge-
langen können.

Achtung: Besitzer von Schreck-
schuss-, Reizstoff- und Signalwaf-
fen werden darauf hingewiesen,
dass sie, auch am Silvesterabend,
mit ihren Waffen keine pyrotechni-
sche Munition in der Öffentlichkeit
verschießen dürfen. Dabei spielt es
keine Rolle, ob derjenige im Besitz
eines „Kleinen Waffenscheines“ ist
oder nicht. Der „Kleine Waffen-
schein“ berechtigt lediglich zum
Führen dieser Waffen, nicht jedoch
zum Schießen in der Öffentlichkeit
außerhalb einer Notwehrsituation.
Das Schießen innerhalb des eigenen
befriedeten Besitztums bleibt von
dieser Regelung unberührt.

Andreas Brasche,
Leiter des Fachdienstes 

Öffentliche Ordnung

Der Fachdienst Öffentliche Ordnung informiert

Verkauf von pyrotechnischen Erzeugnissen

Altenburg. Der letzte Winter sorg-
te für Probleme bei der Abfallent-
sorgung. So erschwerten Schnee,
Glätte, andauernder Schneefall,
aufgetürmte Schneehaufen und un-
günstig parkende Autos die Benut-
zung der Straßen mit den Entsor-
gungsfahrzeugen.
Um die Entsorgung in dem bevor-
stehenden Winter ohne große Be-
hinderungen durchführen zu kön-
nen, sind die Mitarbeiter der Müll-
abfuhr auf die Mithilfe, gegenseiti-
ge Rücksichtnahme und das
Verständnis aller angewiesen.

Wir bitten Sie auf Folgendes zu
achten:

� Abfallgefäße sollten nicht hin-
ter aufgetürmten Schneehaufen ste-
hen. Das problemlose Rollen der
Abfallgefäße zum Entsorgungs-
fahrzeug muss möglich sein.

� In engen Straßen und Straßen
mit Steigungen bringen Sie bitte
bei Glätte Ihre Abfallbehälter an
Straßenabschnitte, die sicher mit
den Müllfahrzeugen angefahren
werden können. Da Sicherheit im-

mer vorgeht, sollten diese Stand-
plätze mit der Entsorgungsfirma
oder der Abfallwirtschaft des Land-
ratsamtes abgesprochen werden.
Diesbezüglich werden wir auch auf
unserer Website www.awb-alten-
burg.de informieren.

� Parken Sie Ihre Kraftfahrzeuge
so, dass die Müllfahrzeuge ohne
Schwierigkeiten daran vorbeifah-
ren können. Achten Sie bitte da-
rauf, dass die erforderliche Durch-
fahrtsbreite von drei Metern auf je-
den Fall gewährleistet ist.

� Lösen Sie angefrorenes
Abfallgut mit einem geeig-
neten Werkzeug kurz vor
der Leerung von der Ton-
neninnenwand. Das Lo-
ckern des Mülls durch die
Müllwerker ist aus Unfall-
schutzgründen nicht zulässig und
deshalb auch nicht Bestandteil des
Entsorgungsvertrages. 

Alternativ ist auch die Selbstabga-
be von Papier und Gelben Säcken
auf den Recyclinghöfen des Land-
kreises möglich. Restabfall kann

über zugelassene Blaue Sä-
cke entsorgt werden, wel-
che an verschiedenen Stel-
len für 2,30 € das Stück be-
zogen werden können (sie-
he Entsorgungskalender).
Diese sind zugebunden am

nächsten Abfuhrtermin „Restmüll“
bereitzustellen.

Wir danken allen Bürgern, die Ver-
ständnis zeigen und tatkräftig mit-
helfen.

Ihr Dienstleistungsbetrieb,
Bereich Abfallwirtschaft 

Der Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei informiert

Verständnis, Mithilfe und Rücksichtnahme während der Abfallentsorgung im Winter

Altenburg. Der Thüringer Ver-
band der Jagdgenossenschaften
und Eigenjagdbezirksinhaber e. V.
(TVJE) führt für die bessere Nut-
zung der Daten zur Erstellung des
elektronischen Jagdkatasters für
die Jagdgenossenschaften Compu-
terschulungen durch.
Kurstermine und Veranstaltungs-
orte erfahren Sie von Martina Wit-
tig von der unteren Jagdbehörde
unter der Telefon-Nr. 03447 586-
471.
Der Kostenbeitrag beträgt 20,00
Euro pro Seminar für 1 Teilnehmer
je Jagdgenossenschaft. Für jeden
weiteren Teilnehmer dieser Jagd-
genossenschaft sind 5,00 Euro zu
entrichten. Computer für Schu-
lungszwecke sind vorhanden. Es
können aber auch eigene Note-

books mitgebracht und verwendet
werden. 
Es ist erforderlich, dass sich die
Teilnehmer an der Schulung bis
zum 06. Februar 2012 in der Ge-
schäftsstelle des TVJE schriftlich
anmelden. Näheres erfahren Sie
auf Anfrage. Die Bezahlung er-
folgt am Tagungsort.
Bei weniger als 8 Teilnehmern fin-
den die Schulungen nicht statt.
Für Rückfragen erreichen Sie ei-
nen Ansprechpartner des Thürin-
ger Verbandes der Jagdgenossen-
schaften und Eigenjagdbezirksin-
haber e. V. unter der Telefonnum-
mer 0361-26253250.

Birgit Seiler,
Leiterin des Fachdienstes Umwelt

und Jagd/Fischerei

Die untere Jagdbehörde informiert

Schulung für Jagdgenossenschaften

Altenburg/Schmölln. Die Musik-
schule des Landkreises Altenburger
Land ist in der Zeit vom 23. bis 30.
Dezember 2011 geschlossen.

Die Schulleitung

Musikschule Altenburger Land

Geschlossen

Altenburg. Auch in diesem Jahr ha-
ben die Beschäftigten des Fach-
dienstes Unterhalt und Vormund-
schaften des Landratsamtes einen
Weihnachtsbasar für die Kinder aus
sozial schwachen Familien zusam-
mengestellt. Die Spielsachen,
Plüschtiere, Bücher, Kleidungsstü-
cke und Weihnachtsaccessoires
stammen ausnahmslos von den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern des
Fachdienstes bzw. wurden nach ei-
nem Aufruf innerhalb des Landrats-
amtes von anderen Beschäftigten

zur Verfügung gestellt. Mit dieser
Aktion wollen die Mitarbeiter allen
Kindern und Eltern mit kleinen Ge-
schenken Freude bereiten und ein
schönes Weihnachtsfest wünschen. 
Aufgebaut ist der Weihnachtsbasar
noch bis zum 22. Dezember in den
Räumen des Fachdienstes Unterhalt
und Vormundschaften in der Linde-
naustraße 10 in Altenburg. Der
Fachdienst hat dienstags von 09:00
bis 18:00 Uhr sowie donnerstags
von 09:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.

Ga

Kostenloser Weihnachtsbasar

Die Gesellschafter der TPT Thea-
ter und Philharmonie Thüringen
GmbH haben am 27.09.2011 den
Jahresabschluss für das Geschäfts-
jahr 2010 festgestellt.

Der Jahresabschluss und Lagebe-
richt liegen in der Zeit vom
02.01.2012 - 06.01.2012 während
der Geschäftszeiten im Landes-

theater Altenburg, Theaterplatz 19
(Pforte) sowie in den Räumen der
Geschäftsführung in Gera, Thea-
terplatz 1, zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Abschlussprüfung be-
auftragte Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft KPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Leipzig hat
am 31.08.2011 den uneinge-

schränkten Bestätigungsvermerk
erteilt.
Gera, Altenburg am 06.12.2011

Andrea Schappmann
Kaufmännische Geschäftsführerin

Kay Kuntze
Intendant und Künstlerischer
Geschäftsführer

Öffentliche Bekanntmachung
über die Möglichkeit der Einsichtnahme in den Jahresabschluss der TPT Theater und Philharmonie

Thüringen GmbH gemäß § 75 Abs. 4 Ziff. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)

NICHTAMTLICHER TEIL

Landkreis. Über den Fachdienst Ge-
sundheit sind ab sofort wieder neue
telefonische Gesundheitstipps abzu-
rufen. Interessierte Bürger erhalten
unter der Telefonnummer 03447
586-840 Informationen zur “Ernäh-
rung bei erhöhten Blutfettwerten”
und unter der Rufnummer 03447
586-841 Wissenswertes zum Thema
“Mein Kind kommt in die Schule”.

Telefonische

Gesundheitstipps

Frohe Weihnachten und 
ein gesundes neues Jahr!

Die Redaktion des Amtsblattes wünscht 

allen Leserinnen und Lesern ein besinnliches 

Weihnachtsfest und für das Jahr 2012 Gesundheit, 

Glück und Zufriedenheit. Gleichzeitig sagen wir 

allen Geschäftspartnern, Unternehmen, Vereinen und 

Behörden herzlich Danke für die gute Zusammenarbeit. 

Auch im neuen Jahr werden wir in 17 geplanten Amtsblatt-

Ausgaben wieder umfassend über das Geschehen im 

Altenburger Land informieren.
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Altenburg. Der Landkreis Alten-
burger Land und die Arbeits-
agentur Altenburg gründen zum
1. Januar 2012 eine gemeinsame
Einrichtung: das Jobcenter Al-
tenburger Land. All jene Bürge-
rinnen und Bürger, die Arbeitslo-
sengeld II beziehen oder auf
staatliche Unterstützung ange-
wiesen sind, erhalten dann alle
Leistungen aus einer Hand.
Amtsblatt-Redakteurin Jana
Fuchs sprach dazu mit Christine
Gräfe, Leiterin des Fachbereiches
Soziales und Jugend im Land-
ratsamt. 

Frau Gräfe, die Agentur für Arbeit
befindet sich in der Fabrikstraße.
Wer Sozialleistungen nach dem
Sozialgesetzbuch II, „Kosten der
Unterkunft“ und Leistungen für
Bildung und Teilhabe beantragt,
wird neben dem Bürgerservice des
Landkreises Altenburger Land
derzeit am Theaterplatz vorstellig.
Erfolgt mit der Gründung des Job-
centers auch eine räumliche Zu-
sammenführung der Behörden?

Ja. Aufgrund
der vom Ge-
setzgeber vor-
geschriebe-
nen Zusam-
menführung
der Bundes-
l e i s t u n g e n
und der kom-
m u n a l e n
Leistungen in
einer gemein-
samen Ein-

richtung, dem Jobcenter, werden die
Mitarbeiter des Fachdienstes Kos-
ten der Unterkunft des Landratsam-
tes  am Theaterplatz 7/8 in das Ge-
bäude der Altenburger Arbeitsagen-
tur in der Fabrikstraße 30 bzw. in
die Lohsenstraße 43 in Schmölln
umziehen. Der Fachdienst SGB
II/Kosten der Unterkunft des Land-
ratsamtes wird  letztmalig am
20.12.2011 am Theaterplatz 7/8 in
Altenburg geöffnet sein. In den da-
nach folgenden Tagen bis zum 30.
Dezember kann die Antragsabgabe
für Erstanträge oder Fortzahlungs-
anträge kommunaler Leistungen im
Bürgerservice des Landratsamtes
erfolgen. Dies gilt auch für Anträge
zum Bildungs- und Teilhabepaket.
Dringende Fälle werden jedoch
auch in diesem Zeitraum bewilligt.
Das Jobcenter Altenburger Land
nimmt dann ab Januar 2012 seine
Tätigkeit auf. Sitz ist die Fabrikstra-
ße 30 in Altenburg. In der Schmöll-
ner Lohsenstraße 43 wird das Job-
center eine Geschäftsstelle unter-
halten.

Was ändert sich zum Januar 2012

für die Bürgerinnen und Bürger?
Erstmals seit Einführung des SGB
II im Jahre 2005 haben die Leis-
tungsberechtigten im Altenburger
Land nur noch eine Anlaufstelle für
Leistungsangelegenheiten und für
Fragen der Arbeitsvermittlung. Es
ist nur noch ein Leistungsantrag er-
forderlich, sowohl bei Erstanträgen
als auch bei Weiterbewilligungsan-
trägen.

Welche Vorteile ergeben sich mit
der Zusammenführung für den
Kunden? Und worin liegen die
Vorteile für die beiden Behörden?
Für  die Bürger wird es sowohl im
Vermittlungs- als auch im Leis-
tungsbereich einen festen An-
sprechpartner geben. Dieser kennt
sich mit den Belangen des Bürgers
aus, kann individuell beraten und
über Leistungsanträge entscheiden.
Für den Antragsteller entfallen die
doppelten Wege. Die Bürger brau-
chen keine zusätzlichen Antragsfor-
mulare beim kommunalen Träger
anzufordern. 
Für die Behörden dagegen entfallen
zeitaufwendige Abstimmungen zu
den verschiedenen  Leistungsarten.
Außerdem wird es ein einheitliches
EDV-Programm sowohl für die
Bundes- als auch für die kommuna-
len Leistungen geben. 

Dennoch bleibt der Theaterplatz
7/8 für einen Teil der Bürger auch
in Zukunft Anlaufpunkt. Für wen
genau?
Die Anträge zum Bildungspaket für
die Anspruchsberechtigten nach dem
Sozialgesetzbuch II - gemeint sind
also Empfänger von Hartz IV - wer-
den wie gesagt über das Jobcenter
gestellt und bewilligt. Jedoch ist für
die Bürger, die keine Leistungen
nach dem SGB II empfangen, jedoch
Wohngeld, Kinderwohngeld und
Kinderzuschlag erhalten, das Land-
ratsamt Altenburger Land, Fach-
dienst Schwerbehindertenrecht/
Wohn- und Elterngeld am Theater-
platz 7/8 in Altenburg weiterhin An-
laufpunkt. Antragsformulare sind
beim Bürgerservice sowie im zu-
ständigen Fachdienst erhältlich.

Neu ab Januar 2012

Landkreis und Arbeitsagentur gründen “Jobcenter Altenburger Land”

Das “Jobcenter Altenburger Land” befindet sich in
der Altenburger Fabrikstraße 

Eine Geschäftsstelle des Jobcenters gibt es in der Schmöll-
ner Lohsenstraße

Die Außenstelle des Landratsamtes
am Altenburger Theaterplatz

Christine Gräfe
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Altenburg. Zu einem Tag der offe-
nen Tür lädt die Johann-Friedrich-
Pierer-Schule, Berufliches Schul-
zentrum für Gewerbe und Technik,
am Sonnabend, 14. Januar 2012
in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr
ein.
Vorgestellt werden für Schüler des
Hauptschulzweiges der Regelschu-
le die individuelle Schulausgangs-
phase sowie das 10. Schuljahr in
der Berufsfachschule als Vorberei-
tung auf eine qualifizierte Berufs-
ausbildung.
Schüler der 10. Klasse einer Regel-
schule und Gymnasiasten können
sich über das Abitur im beruflich-

technischen Gymnasium informie-
ren.
Gesellen und Facharbeiter erfahren
etwas über die Möglichkeiten zum
Erlangen der Fachhochschulreife in
der Fachoberschule in Vorbereitung

eines Studiums an einer Fachhoch-
schule oder können sich beruflich
neu orientieren.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Das Kollegium der Johann-
Friedrich-Pierer-Schule Altenburg

Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik

Tag der offenen Tür an der Pierer-Schule Altenburg

Seite 6  F 5

Landkreis. Im ersten Halbjahr
2012 bietet die Schuldnerberatung
des Landkreises Altenburger Land
in Trägerschaft des Magdalenen-
stiftes für die Bürger der Stadt
Meuselwitz und Umgebung fol-
gende Beratungstermine an: 23. Ja-
nuar 2012, 20. Februar 2012, 18.
März 2012, 23. April 2012, 14. Mai
2012 und 11. Juni 2012. 
Die Beratungen finden jeweils in
der Zeit von 07:30 Uhr bis 18:00
Uhr in den Räumen der Städtischen
Wohnungsgesellschaft Meuselwitz,
04610 Meuselwitz, Altenburger
Straße 22, statt. 
Für die Bürger der Stadt Schmölln
und Umgebung findet die Bera-
tung im ersten Halbjahr 2012 an

folgenden Tagen statt: 09. Januar
2012, 06. Februar 2012, 05. März
2012, 02. April 2012, 07. Mai 2012
und 04. Juni 2012.
In Schmölln findet die Schuldner-
beratung in den Räumen der Volks-
hochschule Altenburger Land, Ge-
schäftsstelle Schmölln, K.-Lieb-
knecht-Straße 2/4, Raum 4, jeweils
in der Zeit von 08:00 bis 16:00 Uhr
statt. 
Es wird darum gebeten, die Bera-
tungstermine im Vorfeld unter der
Telefon-Nummer 03447 511330
abzustimmen. Weitere Informatio-
nen finden Sie im Internet unter
www.magdalenenstift.de.

Janett Helbig, Schuldner- 
und Insolvenzberaterin

Schuldnerberatung im Landkreis 
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Meuselwitz. Produkte aus einem
Guss - das ist das Motto der Meu-
selwitz Guss Eisengießerei
GmbH. Vor kurzem feierte der
Traditionsbetrieb sein 40-jähri-
ges Bestehen. Grund für Landrat
Sieghardt Rydzewski und Wolf-
ram Schlegel, Leiter des Fach-
dienstes Wirtschafts- und Touris-
musförderung im Landratsamt,
sich während eines Firmenbesu-
ches über die aktuelle wirtschaft-
liche Entwicklung des Unterneh-
mens zu informieren.
Im Jahr 1971 gegründet, gehört die
Meuselwitz Guss Eisengiesserei
GmbH heute mit 318 fest angestell-
ten Mitarbeitern, 32 Auszubilden-
den und ca. 50 Zeitarbeitern zu den
größten Unternehmen im Altenbur-
ger Land. Seit der Privatisierung im
Jahre 1993 wurden über 62 Millio-
nen Euro in den Betrieb investiert.
Die waren auch erforderlich, um
die geplanten Umstrukturierungen
in der Produktion zu realisieren.
Denn waren es in den ersten Jahren
überwiegend kleinere Eisengusstei-
le bis zu einem Gewicht von ca.
fünf Tonnen, die das Meuselwitzer
Werk verließen, hat man sich heute
auf Großguss spezialisiert. Erst vor
wenigen Tagen wurde ein riesiges
gusseisernes Maschinenbett, ca. 76
Tonnen schwer und fast 20 Meter

lang, fertig gestellt und per Schwer-
lasttransport unter Polizeibeglei-
tung nach Magdeburg transportiert. 

Mit der strategischen Ausrichtung
auf den Groß- und Schwerguss hat
sich Meuselwitz Guss einen Spit-
zenplatz in der Gießereibranche er-
arbeitet, ist in Ostdeutschland
marktführend und gehört in
Deutschland zu den zehn größten
Handformgießereien. Die Auftrag-
geber kommen nicht nur aus dem
Bundesgebiet, sondern unter ande-
rem auch aus Österreich, Belgien,
Frankreich, Däne-
mark, der Schweiz
und der USA. Zwi-
schen 8 und 10 Pro-
zent der Meuselwit-
zer Gussteile sind für
den Export bestimmt. 

Neben der Produkti-
on von großen Ma-
schinenteilen und
Getriebesegmenten
haben sich die Ostt-
hüringer vor allem
auf die Herstellung
von Gussteilen für
Windkraftanlagen
spezialisiert. Haupt-
kunden sind dabei
Firmen wie Enercon

und General Electric. So ist die En-
ercon GmbH beispielsweise
Deutschlands größter Produzent
von Windkraftanlagen und zählt
mit mehr als 18.000 bisher instal-
lierten Windenergieanlagen in über
30 Ländern zu den weltweit führen-
den Herstellern. „In der von der
Bundesregierung beschlossenen
Energiewende sehen wir für unse-
ren Betrieb weiteres Wachstumspo-
tenzial“, so Lutz Schulze, Ge-
schäftsführender Gesellschafter der
Meuselwitzer Eisengießerei
GmbH. Und Landrat Sieghardt

Rydzewski fügt hinzu: „Erneuerba-
ren Energien gehört die Zukunft.
Und Windkraftanlagen gehören un-
bedingt dazu. Das sieht man derzeit
auch im Altenburger Land. Ich den-
ke, dass die Branche insgesamt
auch in den kommenden Jahren ste-
tig wachsen wird. Das deutet auf ei-
ne gute Auftragslage und weiteren
wirtschaftlichen Erfolg für die Ei-
sengießer aus dem Altenburger
Land.“

Mit dem Geschäftsjahr 2011 kön-
nen die Meuselwitzer an das bisher

stärkste Produktionsjahr 2008 an-
knüpfen. Durchliefen die Meusel-
witzer noch im letzten Jahr eine
leichte Talsohle, so erwartet die
Geschäftsleitung für dieses Jahr ei-
nen Gesamtumsatz von über 82
Millionen Euro. Alles in allem wer-
den 2011 rund 40.000 Tonnen Fer-
tigguss das Werkstor in Meuselwitz
verlassen, was einer Flüssigeisen-
menge von 57.000 Tonnen ent-
spricht. - Es läuft derzeit also wie
geschmiert in Meuselwitz oder bes-
ser gesagt: Wie aus einem Guss. 

JF

Produkte aus einem Guss - Eisengießerei feiert 40. Jubiläum

Unternehmensbesuche im Altenburger Land

Altenburg. Das ließ sich Landrat
Sieghardt Rydzewski nicht neh-
men: Probesitzen hinterm Lenk-
rad eines nagelneuen Linienbus-
ses. Weiß lackiert, 12 Meter lang
und mit Platz für rund 70 Fahr-
gäste stand das Automobil letzten
Donnerstag in der Betriebshalle
der Göppel Bus GmbH in Ehren-
hain zur Übergabe an den neuen

Besitzer bereit: Die THÜSAC
Personennahverkehrsgesell-
schaft mbH, deren Hauptgesell-
schafter der Landkreis Altenbur-
ger Land ist. Gemeinsam nahmen
der Landrat und THÜSAC-Ge-
schäftsführer Stephan Bog den
neuen Linienbus entgegen. Schon
in den nächsten Tagen soll er über
die Straßen des Landkreises rollen

und sowohl im Stadt- als auch im
Regionalverkehr zum Einsatz
kommen. Damit ist der go4city, so
die genaue Typbezeichnung für
den Göppel-Bus, erst einmal der
„Exot“ in der Busflotte der THÜ-
SAC Personennahverkehrsgesell-
schaft mbH, zu der aktuell 95
MAN-Fahrzeuge gehören, die im
Tarifgebiet des Mitteldeutschen

Verkehrsverbundes in Thüringen
und Sachsen verkehren. Geschäfts-
führer Stephan Bog schließt jedoch
nicht aus, dass sich zu gegebenem
Zeitpunkt auch noch weitere Busse
aus der Göppel-Produktion dazu
gesellen könnten, „doch erst ein-
mal wollen wir den neuen Bus tes-
ten und damit Erfahrungen sam-

meln“, so Bog. Erfreut über das
Produkt aus der heimischen Wirt-
schaft ist auch Landrat Sieghardt
Rydzewski. Er sagte: „Mit der
THÜSAC konnte die Ehrenhainer
Göppel-Bus GmbH den ersten
Thüringer Kunden für die neue
Fahrzeugfamilie go4city gewin-
nen. Ich freue mich sehr darüber,
dass ein so hochmoderner Bus im
Altenburger Land gebaut wird und
nun auch hier bei uns zum Einsatz
kommt. Das ist auch für die Mitar-
beiter ein Grund stolz zu sein, denn
sie können das Fahrzeug jetzt di-
rekt auf den Straßen vor den Be-
triebstoren erleben.“
Die Göppel-Bus GmbH ist der er-
folgreiche Zusammenschluss der
ehemaligen NEOPLAN Omnibus
GmbH und des traditionsreichen
Augsburger Unternehmens Markus
Göppel GmbH & Co. Neben dem
Firmensitz in Ehrenhain wird zudem
am Standort Augsburg produziert.
Hergestellt werden neben Stadtlini-
enbussen vor allem Personenanhän-
ger für den Öffentlichen Personen-
nahverkehr.  Text und Fotos: JF

Neues Fahrzeug in der THÜSAC Busflotte

In Ehrenhain produzierter Bus rollt auf den Landkreisstraßen

Göppel-Bus-Geschäftsführer Bernhard Schmidt (2. v. l.) und Produktions-
leiter Ronny Schmidt (2. v. r.) übergeben den Bus an die neuen Besitzer. Mit
ihnen freut sich auch der Nobitzer Bürgermeister Hendrik Läbe (rechts).

THÜSAC Geschäftsführer Stephan Bog (links) und Landrat
Sieghardt Rydzewski freuen sich über den neuen Göppel-Bus

Der go4city wird im Stadt- und Regionalverkehr
zum Einsatz kommen

Riesige Eisengussteile verlassen per Schwerlasttransport regelmäßig den Meuselwitzer Betrieb Foto links: Meuselwitz GUSS GmbH
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Altenburg. Wer ab sofort das Al-
tenburger Land besucht, kann
sich neuerdings auf einer brand-
neuen Tourismus- und Freizeit-
karte über alle wichtigen Sehens-
würdigkeiten, Ausflugsziele,
Wanderrouten und Radwander-
wege informieren. Vor wenigen
Tagen wurde das neue Kartenwerk,
herausgegeben von der Firma Kar-
tographie & Werbung Dieter Plahl
in Zusammenarbeit mit dem Fach-
dienst Wirtschafts- und Tourismus-
förderung im Landratsamt und dem
Fremdenverkehrsverband Alten-
burger Land e.V., von Landrat
Sieghardt Rydzewski vorgestellt.
„Die Karte ist in dieser Form, mit

einer solchen Fülle touristischer In-
formationen, einzigartig“, freut
sich Sieghardt Rydzewski über das
gelungene Projekt. „Ohne gutes
Kartenmaterial lässt sich kein guter
Tourismus machen“, so der Landrat
weiter. Es sei das umfangreichste
kartografische Werk über das Al-
tenburger Land, das jemals erschie-
nen ist. Das Besondere an der Kar-
te: sie endet nicht abrupt an den
Kreisgrenzen, sondern verweist
auch auf touristische Ziele in den
angrenzenden Regionen wie dem
Zwickauer und dem Kohrener
Land.
Zudem sind auf der Karte viele tou-
ristische Leistungsträger aus dem

Altenburger Land und den angren-
zenden Gebieten vereint, darunter
Hotels, Pensionen, Restaurants und
Cafes, Museen, Sport- und Freizeit-
einrichtungen. Komplettiert wird
die Karte mit Stadtplänen von Al-
tenburg, Schmölln, Gößnitz, Meu-
selwitz und Lucka.
Nicht nur für Landkreis-Touristen
ist die neue Tourismuskarte ge-
dacht. Genauso gut soll sie Einhei-
mischen ein nützlicher Begleiter in
der Freizeit sein, wenn ein Wo-
chenendausflug geplant wird oder
man einfach mal wieder ein Stück
übers Land radeln will. Zum Preis
von 2,50 Euro ist die Tourismus-
und Freizeitkarte, die in einer Auf-
lage von 17.000 Stück erschienen
ist, bei den darin aufgeführten Ge-
schäften, Hotels, Pensionen und
Restaurants sowie in Stadt- und
Tourismusinformationen zu haben.

JF

Neue Tourismus- und Freizeitkarte erschienen

Thomas Knechtel, Sieghardt Rydzewski, Christa Junghannß und Bernd
Adam (v. l. n. r.), Mitglieder des Vorstandes des Fremdenverkehrsverban-
des Altenburger Land, präsentieren die neue Tourismus- und Freizeitkarte

Erfurt. Anlässlich des Tages des
Ehrenamtes am 5. Dezember wur-
den auch drei Ehrenamtliche aus
dem Vereinssport des Kreissport-
bundes Altenburger Land im
Rahmen eines Festaktes im Ba-
rocksaal der Thüringer Staats-
kanzlei in Erfurt von der zustän-
digen Ministerin für Sport, Heike
Taubert, und LSB-Präsident Pe-
ter Gösel ausgezeichnet.
Urkunden, Präsente, Blumen und ei-
ne persönliche Laudatio waren an
diesem Tag die sichtbaren Zeichen
der Wertschätzung für ihr freiwilli-
ges ehrenamtliches Engagement.
Ohne die 60.000 Ehrenamtlichen ist
der Sport in Thüringen nicht denk-
bar, um so wichtiger ist eine öffentli-
che Anerkennung der erbrachten
Leistungen. An den Wochenenden
würden nur wenige Fußballspiele
angepfiffen, Kinder von ihren Eltern
nicht zu den Wettkämpfen begleitet
werden oder manch andere Sport-
veranstaltung nicht optimal ablaufen
können. Stellvertretend für diese
60.000 würdigte der Landessport-
bund Thüringen 67 Trainer,
Übungsleiter, Kampf- und Schieds-
richter sowie Sportorganisatoren,
die sich in langjähriger ehrenamtli-
cher Tätigkeit um die Entwicklung
des Thüringer Sports verdient ge-
macht haben. Zu den Geehrten zähl-
ten auch Angelika Wenzel (TuS
Schmölln), Tino Kunzemann (SV
Starkenberg) und Walter Mehlhorn
(SSV Traktor Nöbdenitz).
Angelika Wenzel ist langjähriges
Mitglied beim TuS Schmölln. Die
Sport-Pädagogin leistet eine enga-
gierte ehrenamtliche Trainertätigkeit
im TLZ Leichtathletik. Sie leitet die
von ihr ins Leben gerufene Reha-
und Behindertengruppe, aus der sich
eine Rollstuhlsportgruppe bildete.
Dazu betreut Angelika Wenzel seit

20 Jahren die Kindergruppe „Vor-
schulturnen“ ihres Vereins.
Der Starkenberger Tino Kunze-
mann engagiert sich verantwor-
tungsbewusst in Verein und Ge-
meinde auf vielfältige Weise. Dem
Gemeinderatsmitglied liegt das Zu-
sammenleben im Verein sehr am
Herzen, was sich dadurch auch in
der Gemeinde positiv auswirkt.
Kunzemann wirkt zudem im Kreis-
kegelverband als Staffelleiter im
Damenbereich.
Walter Mehlhorn ist Mitbegründer
der BSG Traktor Nöbdenitz. Bis
heute zählt er zu den aktivsten Eh-
renamtlichen des SSV Nöbdenitz.
Nach Beendigung seiner aktiven
Fußballerlaufbahn war Mehlhorn
bis 2001 Schiedsrichter, danach 10

Jahre Schiedsrichterbeobachter.
Über 100 Schiedsrichter wurden
von ihm ausgebildet. Der Nöbdenit-
zer war unter anderem auch als Vor-
sitzender der KFVA-Schiedsrichter-
kommission tätig.
LSB-Präsident Peter Gösel über-
reichte mit Worten des Dankes Eh-
renurkunden und Präsente. Thürin-
gens Ministerin für Soziales, Fami-
lie und Gesundheit, Heike Taubert,
schloss sich den Glückwünschen an.
LSB-Chef Peter Gösel wies auf die
immense Bedeutung ehrenamtlicher
Tätigkeit hin: „Diese Menschen sind
existenziell für den Thüringer Sport.
Ihr freiwilliges Engagement macht
den organisierten Sport erst zu dem
was er ist.“

Text und Foto: Wolfgang Wukasch

Landessportbund würdigt ehrenamtliches Engagement 

Angelika Wenzel leitet seit zwei Jahrzehnten die Sportgruppe „Vorschultur-
nen“ beim TuS Schmölln

Landkreis. Am 30.11.2011 war An-
meldeschluss für Deutschlands be-
kanntesten  Nachwuchswettbe-
werb „Jugend forscht - Schüler ex-
perimentieren“ 2012. Wie in den
vergangenen Jahren explodierten
die Anmeldungen kurz vor Ultimo,
doch in diesem Jahr besonders. Be-
teiligten sich im letzten Jahr 98
Teilnehmer mit 45 Projekten am
Ostthüringer Regionalwettbewerb
kann dieses Jahr eines der besten
Anmeldeergebnisse aller Zeiten
vermeldet werden. Mit 77 Projek-
ten von 149 Teilnehmern hat Ost-
thüringen 31 Prozent Anteil am
Gesamtergebnis der 5 Thüringer
Regionen und rangiert damit an
der Spitze. 
Die 77 Projekte verteilen sich auf 14
Schulen aus den Kreisen Altenburger
Land und Greiz sowie den kreisfreien
Städten Gera und Jena. Schwerpunkt-
gebiete sind in diesem Jahr Arbeits-
welt (21 Projekte), Biologie (15) und
Physik (14).
Nun gilt es für die angemeldeten Teil-
nehmer die verbleibende Zeit intensiv
zu nutzen, um ihre Ideen umzusetzen
und die fertigen Arbeiten bis spätes-
tens 16. Januar 2012 einzureichen.
Dazu wünschen wir allen jungen For-
scherinnen und Forschern viel Kraft
und Freude sowie Durchhaltevermö-
gen bei der Umsetzung ihrer Projekte.
Der Regionalwettbewerb Ostthürin-

gen findet am 08. und 09. März 2012
mit der Präsentation der Forschungs-
projekte vor einer Fachjury aus Ver-
tretern der regionalen Wirtschaft,
Wissenschaft und Lehre sowie dem
Publikum im Kulturhaus Rositz sei-
nen krönenden Abschluss. 
Bei dieser außergewöhnlich großen
Teilnehmerzahl ergeht nochmals der
eindringliche Aufruf an alle potentiel-
len Sponsoren aus der Industrie, dem
Handwerk, Einrichtungen und Insti-
tutionen sowie Privatpersonen. Un-
terstützen Sie diesen Wettbewerb fi-
nanziell oder materiell, geht es doch
um den wissenschaftlichen Nach-
wuchs unseres Landes. Tragen Sie
mit Ihrem Beitrag zum erfolgreichen
Gelingen dieses Wettbewerbs bei, da-
mit er für die beteiligten Nachwuchs-
forscherinnen und -forscher zum un-
vergesslichen Erlebnis wird. An-
sprechpartner ist der Patenträger
WTC Altenburger Land. Jeder Spen-
der wird im Internet, im „Jugend
forscht“-Flyer sowie in plakativer
Form zur Regionalmesse und bei
zahlreichen Veranstaltungen danach
veröffentlicht.

Heinz Teichmann,
WTC Altenburger Land,

Patenbeauftragter „Jugend forscht“

Wettbewerb “Jugend forscht” 2012

mit Rekordanmeldung

Altenburg. 30.000 Euro aus dem Re-
gionalbudget des Landkreises Alten-
burger Land haben Kathrin Lorenz,
Bürgermeisterin der Stadt Schmölln
und der Gößnitzer Bürgermeister
Wolfgang Scholz kürzlich im Alten-
burger Landratsamt entgegengenom-
men. Das Geld soll für die Vermark-
tung des Industrieverbundstandortes
Nitzschka/Nörditz eingesetzt werden.

Wie die beiden Lokalpolitiker be-
richteten, sei die Erschließung des
Gewerbegebietes gerade abge-
schlossen. In den kommenden Wo-
chen und Monten wollen Kathrin
Lorenz und Wolfgang Scholz auf
verschiedenen Messen intensiv auf
Investorensuche für das in Auto-
bahnnähe strategisch günstig gelege-
ne Gewerbegebiet gehen.                JF

Schmölln und Gößnitz erhalten

Gelder aus dem Regionalbudget

Altenburg. Der BdV Regionalver-
band Altenburg informiert, dass die
Heimatstube am Topfmarkt 9 in Al-
tenburg in der Zeit vom 19. Dezem-
ber 2011 bis 06. Januar 2012 ge-
schlossen bleibt. 
Die Sprechstunden des Vorsitzen-
den des BdV Regionalverbandes fin-
den im Jahr 2012 jeden Dienstag

von 11:00 bis 14:00 Uhr in den
Räumen der Heitmatstube statt. 
Der BdV Regionalverband Alten-
burg wünscht seinen Mitgliedern mit
ihren Familien ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und für das neue Jahr alles
Gute und viel Gesundheit.

Helmut Schönwald, Vorsitzender 
Regionalverband Altenburg

Bund der Vertriebenen

Heimatstube geschlossen

Zeitz. In einer Live-Multivisions-
show berichten Sandra Butscheike
und Steffen Mender am Donnerstag,
05. Januar 2011 um 19:30 Uhr, in
den Klinkerhallen in Zeitz über eine
sechsmonatige Reise durch Argenti-

nien und Chile. Mit beeindruckenden
Bildern und spannenden Geschichten
bringen sie Land und Leute näher.
Karten gibt es in der Altenburger Tou-
rismusinformation sowie an der
Abendkassse.

Live-Multivisionsshow berichtet

über Entdeckungstour
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Altenburg. Weltweit nehmen In-
fektionen durch antibiotikaresis-
tente Keime zu. Sie kennen keine
Grenzen und  sind zu einem gra-
vierenden Problem der öffentli-
chen Gesundheit geworden, da die
therapeutischen Möglichkeiten
deutlich eingeschränkt sind. Es
kann heute schon passieren, dass
kein wirksames Antibiotikum zur
Verfügung steht. 
Methicillin-resistenter Staphylo-
coccus aureus (MRSA) ist einer
der häufigsten multiresistenten Er-
reger (MRE) nosokomialer Infek-
tionen, der diese Entwicklung in
typischer Weise aufzeigt. Er verur-
sacht schwere bis tödlich verlau-
fende Infektionen und ist mittler-
weile in nahezu allen Krankenhäu-
sern, Rehabilitationseinrichtungen
und Pflegeheimen verbreitet.
MRSA kann durch Mitpatienten,
Pflegekräfte oder Ärzte übertragen
werden. Von diesem Problem sind
alle ambulanten und stationären
Einrichtungen des Gesundheitswe-
sen, z. B. Kliniken, Arztpraxen,
stationäre Pflegeeinrichtungen,
ambulante Pflegedienste, Ret-
tungs- und Krankentransportdiens-
te sowie die Mitarbeiter der ver-
schiedenen Gesundheitsfachberufe
betroffen.
Die wirksame Bekämpfung anti-
biotikaresistenter Erreger erfordert
neben einem kontrollierten Anti-
biotikaeinsatz  ein konsequent
durchgeführtes Hygienemanage-
ment. Unabdingbar für einen nach-
haltigen Erfolg dieser Maßnahmen
ist aber die Kooperation und Ver-
netzung aller an der Patientenver-
sorgung beteiligten Institutionen.
Auch in Thüringen werden flä-
chendeckende Netzwerke zur Prä-
vention von krankenhauserworbe-
nen (nosokomialen) MRSA-
/MRE-Übertagungen mit dem Öf-
fentlichen Gesundheitsdienst als
Koordinierungszentrale etabliert.
Im Rahmen einer Auftaktveranstal-
tung fand im November eine erste
Zusammenkunft von Akteuren zur
Gründung eines „MRSA-Netzwer-

kes Altenburger Land“ im Hörsaal
der Klinikum Altenburger Land
GmbH statt. Ein Hauptziel dieses
Netzwerkes ist, die Patientensi-
cherheit und das Überleitungsma-
nagement zwischen ambulanten,
stationären und pflegerischen Ein-
richtungen zu optimieren. Dieses
stellte der Amtsarzt des Fachdiens-
tes Gesundheit, Dr. med. Blüher, in
einem einleitenden Vortrag dar.
Chefarzt Dr. med. Strauß, stellver-
tretender Ärztlicher Direktor des
Klinikums, begrüßte dieses Vorha-
ben und sicherte die volle Unter-
stützung von Seiten des Klinikums
zu. Den Impulsvortrag hielt Herr
Spengler, Facharzt für Hygiene
und Umweltmedizin vom Thürin-
ger Landesamt für Lebensmittelsi-
cherheit und Verbraucherschutz
zum Thema „Multiresistente Erre-
ger - zwischen Hysterie und Ver-
drängung“. 
Eine erste Diskussion zeigte die
vielfältigen Probleme dieser kom-
plexen Materie auf. Es herrschte
Übereinstimmung, dass die Kom-
munikation zwischen den einzel-
nen Institutionen und Akteuren
weiter verbessert werden muss und
die bereits bestehenden Standards
aufeinander abgestimmt werden
müssen. Eine Zusammenarbeit und
Weiterentwicklung dieses Netz-
werks wurde von allen Teilneh-
mern sehr befürwortet. 
Der Fachdienst Gesundheit des
Landratsamtes Altenburger Land
wird den Aufbau und die Fortent-
wicklung des MRSA-Netzwerkes
im Landkreis intensiv koordinieren
und unterstützen. Bereits nach der
Veranstaltung erklärten sich einige
Akteure bereit, mit ihrem Fachwis-
sen dieses Netzwerk zu stärken.
Jeder, der sein Wissen und seine
Erfahrung einbringen will, ist bei
diesem Netzwerk herzlich will-
kommen und kann sich im Fach-
dienst Gesundheit des Landratsam-
tes Altenburger Land unter der Te-
lefonnummer 03447 586-833 mel-
den.         Dr. med Bernhard Blüher,
Leiter des Fachdienstes Gesundheit

Der Fachdienst Gesundheit informiert

MRSA-Netzwerk gegründet

Altenburg/Lucka. Die neueste Ak-
tion der Initiative Junges Wohnen
des Landkreises ist erfolgreich ge-
startet (das Amtsblatt berichtete
am 26. November). Für Mehrfa-
milienhäuser, in denen das Zusam-
menleben von Kindern, jungen
Menschen und Senioren gut funk-
tioniert, vergibt der Landkreis das
Gütesiegel „Kinderfreundliches
Haus“.
Seit Beginn der Aktion Ende No-
vember kann sich jede Hausgemein-
schaft im Altenburger Land dafür be-
werben. Um das Gütesiegel zu be-
kommen gilt es, mehrere Kriterien
zu erfüllen, die die Projektpartner
der Aktion Junges Wohnen - Vertre-
ter von 22 Wohnungsgesellschaften,
privaten Vermietern, Gemeinden und
Städten - gemeinsam mit Landrat
Sieghardt Rydzewski erarbeitet hat-
ten. Zwölf Bewertungskriterien wur-
den aufgestellt. Für die Anerkennung
als „Kinderfreundliches Haus“ müs-
sen mindestens acht Kriterien als zu-
treffend angekreuzt werden. Bewer-
tet wird u. a., ob es im Haus eine kin-
derfreundliche Hausordnung gibt, ob
Kinder im Umfeld ihrer Wohnungen
gefahrlos spielen können, ob geeig-
nete Abstellflächen für Kinderwagen
und Fahrräder zur Verfügung stehen,
wie Konflikte gelöste werden und ob
die Anliegen und Wünsche der Kin-
der Beachtung finden. 
Alle Hausgemeinschaften im Alten-
burger Land sind aufgerufen, sich
um das Gütesiegel zu bewerben. Die
Ausschreibungsmodalitäten und der
Bogen mit den Bewertungskriterien
kann im Internet auf der Startseite
von www.altenburgerland.de herun-
ter geladen werden. Mieter sollten
das Formular gemeinsam ausfüllen,
beim Vermieter abgeben oder per
Post an ihn senden. Nach Kenntnis-
nahme durch den Vermieter leitet
dieser den Bewerbungsbogen an die

Projektkoordinatorin und Gleichstel-
lungsbeauftragte des Landkreises,
Bärbel Müller, weiter. Der
eingereichte Bewer-
tungsbogen wird
schließlich von ei-
ner Jury begutach-
tet, die Angaben
der Mieter gegebe-
nenfalls vor Ort über-
prüft. Das Gütesiegel
wird dann in Form einer Pla-
kette vom Landrat verliehen, soll
gut sichtbar an der Haustür ange-
bracht werden und hat drei Jahre
Gültigkeit. Danach kann es um wei-

tere drei Jahre verlängert werden.
Einsendeschluss für die Bewer-

bungsunterlagen ist der 15.
Februar 2012. Nicht

nur die Plakette
„Kinderfreundli-
ches Haus“ winkt
den prämierten
Hausgemeinschaf-

ten. Unter allen Aus-
gezeichneten werden

jährlich drei Wertgutscheine
zur Ausstattung eines Mietergrillfes-
tes verlost. Weitere Infos, Aktions-
beschreibung und Bewertungsbogen
unter www.altenburgerland.de      JF

Jetzt bewerben

Aktion “Kinderfreundliches Haus” gestartet

Wir sind ein kinderfreundliches Haus! – Als erste Hausgemeinschaft im Al-
tenburger Land bewarben sich die Mieter der Goethestraße 7 in Lucka um
das vom Landkreis ausgelobte Gütesiegel. Am Dienstag letzter Woche trafen
sich die Familien Riedel, Stieber, Börner, Merlender und Köhler bei ihrem
Vermieter, der Wohnungsgenossenschaft Lucka eG, um den Bewertungsbogen
gemeinsam auszufüllen und sogleich an Vorstand Angela Blaschke zur Unter-
schrift zu übergeben. Nachbarschaftshilfe wird im Haus Goethestraße 7
großgeschrieben, die Kinder können hier gefahrlos spielen, ihre Bedürfnisse
finden Beachtung und auch Spielkameraden sind jederzeit herzlich willkom-
men. Elf von zwölf Bewertungskriterien konnte die Hausgemeinschaft als zu-
treffend ankreuzen und hofft nun auf das begehrte Gütesiegel. Mittlerweile
liegt der Bewerbungsbogen im Landratsamt vor und wird geprüft. Im kom-
menden Frühjahr sollen die ersten Gütesiegel vergeben werden.

Altenburg. Eine neue Ausstellung
unter dem Titel „Graffiti meets Di-
gital Art“ ist am 29. November im
Lichthof des Landratsamtes eröff-
net worden.
Die Altenburger Künstler Michael
Külbel (artefacti®) und Ralf Hecht
(flavor graffitidesign) arbeiten seit
Juni dieses Jahres zusammen. Bei-
de Künstler haben ihren ganz eige-
nen Stil. Jeder arbeitet als Spezia-
list auf seinem Gebiet. Durch die
unterschiedlichen Arbeitsweisen
und deren Kombination fließen
verschiedene Ideen in ein einziges
Bild. Grundlage ihrer Werke sind
die digitalen Bildschöpfungen von

Michael Külbel. Ralf Hecht ist der
Spezialist für deren handwerkliche
Umsetzung. Mit der Sprühdose ist
es ihm möglich, Külbels Bilder in
jeder beliebigen Größe kunstvoll an
Wände zu malen.
In der Ausstellung sind sowohl
hochwertige Drucke von Michael
Külbel als auch Graffitimalereien
von Ralf Hecht, die in Kombination
mit Külbels Drucktechniken auf
Leinwänden entstanden sind, zu se-
hen.
Die Ausstellung kann zu den Öff-
nungszeiten des Landratsamtes
noch bis zum 13. Januar 2012 be-
sichtigt werden.                              Ga

Neue Ausstellung im Lichthof des Landratsamtes

“Graffiti meets Digital-Art”

Interessierte Besucher während der Ausstellungseröffnung            Foto: Ga

Altenburg. In der neuen Sonderaus-
stellung „Exotische Früchte von den
Märkten der Welt“, die zur Zeit im
Naturkundlichen Museum Mauritia-
num Altenburg zu sehen ist, werden
mehr als 100 exotische Früchte vor-
gestellt, die nicht in unserem Klima

gedeihen können und deshalb um-
gangssprachlich als „exotisch“ be-
zeichnet werden. Etliche der gezeig-
ten tropischen Früchte sind wegen
ihrer kurzen Haltbarkeit nicht für ei-
nen Transport nach Europa geeignet.
Deshalb wird man diese Früchte

auch nicht bei uns im Handel kaufen
können. Zu jeder Frucht erfährt der
Besucher in der Sonderschau viel
Wissenswertes z. B. über Herkunft
und Inhaltsstoffe.

Dipl.-Geol. Cordula Winter,
Mauritianum Altenburg

Naturkundemuseum Mauritianum Altenburg

Exotische Früchte von den Märkten dieser Welt

Museumsdirektor Mike Jessat (im Vordergrund) während der Ausstel-
lungseröffnung                                                                          Foto: Mauritianum

Kraschwitz/Bocka. Nach Ab-
schluss der fünfwöchigen Bauar-
beiten am Teilstück der K 229 zwi-
schen Kraschwitz und Bocka rollt
seit Ende November wieder der
Verkehr. Durch den Landkreis Al-
tenburger Land wurde ein Teil-
stück der seit 14. Januar 2011 ge-
sperrten Straße auf einer Länge
von 380 Meter und einer Breite
von 5,50 Meter instandgesetzt. Für

den Oberbau wurde das vorhande-
ne Material genutzt und mit Frost-
schutzmaterial verstärkt, so dass
die Fahrbahn jetzt eine frostsiche-
re 12 cm starke Bitumen-Trag-
schicht und eine 4 cm  starke
Deckschicht aufweist. Zudem er-
hielten die Bankette eine beidseiti-
ge Befestigung von 0,75 Meter,
das Graben- und Muldensystem
einschließlich der Durchlässe der

neu befestigten Feldzufahrten
wurden höhenmäßig angepasst
und der Querdurchlass zur Ablei-
tung des Oberflächenwassers im
Kurvenbereich erneuert.
Die Kosten der Baumaßnahme be-
laufen sich auf 140.000,00 Euro.
Im Vorfeld mussten zudem Freilei-
tungsmasten umgesetzt sowie auf-
wändige Kampfmitteluntersu-
chungen veranlasst werden.       Ga

Verkehr rollt wieder zwischen Kraschwitz und Bocka

Kontakt: 

Mauritianum Altenburg
Parkstraße 1
04600 Altenburg
Telefon: 03447 2589
Internet: www.mauritianum.de

Öffnungszeiten:

Die - Fr: 13:00 bis 17:00 Uhr
Sa/So: 10:00 bis 17:00 Uhr

Am 1. Weihnachtsfeiertag hat
das Mauritianum von 10:00 bis
17:00 Uhr geöffnet.



Amtsblatt Altenburger Land Nr. 17/17. Dezember 2011Seite 10 NICHTAMTLICHER TEIL

Dies ist ein Auszug aus dem Veran-
staltungskalender des Landkreises. 
Das komplette Programm finden Sie
unter: www.altenburgerland.de

17. Dezember 2011
� 16:00 Uhr „Weihnachtlicher Ge-
nuss-Rundgang“, Altenburger Touris-
musInformation, Markt 17, Alten-
burg
� 17:00 UhrAdventskonzert im
Renaissanceschloss, Ponitz
� 20:00 Uhr Die Dreigroschenopas
- Kabarett Nörgelsäcke, Dammstraße
3, Gößnitz
18. Dezember 2011 
� 13:00 UhrAdventsfahrt der Koh-
lebahn, Kulturbahnhof, Georgenstra-
ße 46, Meuselwitz
� 14:00 Uhr Von der Kunst, harte
Nüsse zu knacken, Sonntagsführung
mit Gabriele Heinicke, Schloss- und
Spielkartenmuseum, Altenburg
� 14:00 UhrAdventszeit im Famili-
enzentrum und im Weltladen, Südflü-
gel Brüderkirche, Altenburg
� 14:30 Uhr Seniorentanz im Fest-
saal der Brauerei, Altenburg
� 15:00 Uhr Trebener Adventska-
lender: "Der Weihnachtsstern",
Kirchhof, Treben
� 16:00 UhrAdventsliedersingen,
Gast: Bläserchor Schmölln-Groß-
stöbnitz, Stadtkirche St. Nicolai,
Schmölln
� 16:00 Uhr Könige aus dem Mor-
genland - Konzert mit Gerhard Schö-
ne und Schattenspiel Therese To-
maschke, Goldener Pflug, Altenburg
19. Dezember 2011 
� 16:00 Uhr "Strick-Zeit", Strick-
Kurs für Anfänger & Fortgeschritte-
ne, Altenburger Familienzentrum,
Südflügel Brüderkirche, Altenburg
� 18:00 Uhr Weihnachtskonzert -
Klassen der Regelschule musizieren,
Deutsches Haus, Pegauer Straße 3,
Lucka
� 19:00 Uhr Familie Heinz Klecker
- Lach dich satt, Kabarett Nörgelsä-
cke, Dammstraße 3, Gößnitz
20. Dezember 2011 
� 10:00 Uhr MiniKita - Kurzbe-
treuung für Kinder ab 2 Jahre, Alten-
burger Familienzentrum, Südflügel
Brüderkirche, Altenburg
� 19:00 Uhr Familie Heinz Klecker
- Lach dich satt, Kabarett Nörgelsä-

cke, Dammstraße 3, Gößnitz
21. Dezember 2011 
� 10:00 Uhr Die Krabbelgruppe für
Kinder bis zum 2. Lebensjahr, Alten-
burger Familienzentrum, Südflügel
Brüderkirche, Altenburg
� 15:00 Uhr MiniKita - Kurzbe-
treuung für Kinder ab 2 Jahre, Alten-
burger Familienzentrum, Südflügel
Brüderkirche, Altenburg
22. Dezember 2011
� 15:00 Uhr MiniKita - Kurzbe-
treuung für Kinder ab 2 Jahre, Alten-
burger Familienzentrum, Südflügel
Brüderkirche, Altenburg
23. Dezember 2011
� 20:00 Uhr Konzert Bellbreaker
AC/DC Tributeband & Special Guest
Daniel Orange, Music Hall, Johan-
nesgraben 4, Altenburg
24. Dezember 2011 
� 10:00 Uhr Trebener Adventska-
lender: Der Weihnachtsmann kommt
mit seinen Helfern... Traditionelle
Rundfahrt durch die Gemeinde, Tre-
ben
� 17:30 Uhr Weihnachtskonzert mit
dem Jugendblasorchester Lucka vor
der Grund- und Regelschule, Lucka
� 17:30 Uhr Begegnung: "Weih-
nachten nicht alleine feiern", Nord-
platz-Ärztehaus, Altenburg
25. Dezember 2011 
� 10:30 Uhr Weihnachtsfahrt der
Kohlebahn, Kulturbahnhof, Georgen-
straße 46, Meuselwitz
� 15:00 Uhr Fioritura - Blütezeiten
der Majolika, Führung durch die Aus-
stellung, Lindenau-Museum, Gabe-
lentzstraße 5, Altenburg
� 20:00 Uhr Zwischen Frühstück
und Gänsebraten, Gasthof, Kosma 

26. Dezember 2011
� 20:00 Uhr Lehrer und andere Irr-
tümer - Kabarett Nörgelsäcke,
Dammstraße 3, Gößnitz
27. Dezember 2011 
� 19:00 Uhr Weihnachtsball des
Fördervereins Gymnasium Schmölln,
Ostthüringenhalle, Finkenweg 7,
Schmölln
� 19:00 Uhr Mondscheinsauna,
Freizeitbad "Tatami", Schmölln
� 20:00 Uhr Schaller`s Weihnachts-
ball, Landgasthof, Kosma
28. Dezember 2011 
� 10:00 Uhr Krabbelgruppe für
Kinder bis zum 2. Lebensjahr, Alten-
burger Familienzentrum, Südflügel
Brüderkirche, Altenburg
30. Dezember 2011 
� 20:00 Uhr Was Frauen wirklich
wollen - Kabarett Nörgelsäcke,
Dammstraße 3, Gößnitz
31. Dezember 2011 
� 18:00 Uhr Silvestertanz im Gast-
hof, Mehna
05. Januar 2012
� 17:00 Uhr Flimmerstunde "Rio -
ein ganz spezieller Papagei", Alten-
burger Familienzentrum, Südflügel
Brüderkirche, Altenburg
� 17:30 Uhr Begegnung: "Das neue
Jahr gelassen begrüßen", Nordplatz-
Ärztehaus, Altenburg

07. Januar 2012 
� 15:00 Uhr Musik für Sie „Folgen
Sie uns zum BELVEDERE“, Orches-
ter "Da Capo", Ostthüringenhalle,
Finkenweg 7, Schmölln
08. Januar 2012 
� 10:00 Uhr Valentino - Die Hoch-
zeitsinspiration Altenburg, Hochzeits-

modenschau, Hotel Altenburger Hof,
Altenburg
� 10:00 Uhr 15. Hallenfußball-Neu-
jahrsturnier des SV Lokomotive Al-
tenburg, Goldener Pflug, Altenburg
11. Januar 2012 
� 10:30 Uhr Zwischen Frühstück
und Hähnchenbrust - Kabarett Nör-
gelsäcke, Dammstraße 3, Gößnitz
12. Januar 2012 
� 19:30 UhrArgentinien & Chile -
Live-Multivisionsshow, Destille, Mit-
telstraße, Altenburg
14. Januar 2012
� 15:00 Uhr Traditionelles Winter-
fest, Rittergut, Breite Straße 2, Treben
� 20:00 Uhr Faxenklinik - Kabarett
Nörgelsäcke, Dammstraße 3, Gößnitz
15. Januar 2012
� 15:00 Uhr Neujahrskonzert
Schmöllner Klarinettenorchester „Da
Capo“ und die Tanzfabrik Lucka,
Kulturhaus, Rositz
� 20:00 Uhr Vicki Vomit - Gast-
spiel Solokabarett, Kabarett Nörgel-
säcke, Dammstraße 3, Gößnitz
16. Januar 2012 
� 08:00 Uhr Wir feiern den Ge-
burtstag unseres Namensgebers Spa-
latin, Christliches Spalatin-Gymnasi-
um, Altenburg
17. Januar 2012 
� 10:00 Uhr Galerie im Rathaus
(bis 13.04.12), "Landschaften"- Hans

Friedrich, Rathaus, Gößnitz
� 19:00 Uhr Familie Heinz Klecker
- Lach dich satt, Kabarett Nörgelsä-
cke, Dammstraße 3, Gößnitz
21. Januar 2012 
� 20:00 Uhr Lehrer und andere Irr-
tümer - Kabarett Nörgelsäcke,
Dammstraße 3, Gößnitz
Das Angebot der Theater & Philhar-
monie Thüringen GmbH finden Sie
unter www.tpthueringen.de.

Stand: 06. Dezember 2011

Restaurierte Werke: 
Pietro Perugino
Die am 15. Dezember eröffnete
Austellung im Lindenau-Museum
Altenburg zeigt zwei Tafeln von
Pietro Perugino aus der Samm-
lung des Lindenau-Museums, die
im Rahmen des Programms Kon-
servierung und Restaurierung von
mobilem Kulturgut der Kulturstif-
tung der Länder und der Kultur-
stiftung des Bundes restauriert
wurden. Die Ausstellung doku-
mentiert die Restaurierung und
stellt den neuesten Stand der
kunsthistorischen Forschung zu
den beiden Tafeln und zum Altar
von Santissima Annunziata vor. 

Fioritura. Blütezeiten der
Majolika
Eine Berliner Sammlung
Gezeigt werden ca. 130 Keramik-
stücke italienischer Kunsthand-
werker, darunter Spitzenstücke
von Weltrang, die in einem Zeit-
raum von vierhundert Jahren ent-
standen sind. 

Lindenau-Museum Altenburg

Lindenau-Museum Altenburg

Sonderausstellungen Schmölln. Der traditionelle Weih-
nachtsball des Roman-Herzog-Gym-
nasiums Schmölln findet auch in die-
sem Jahr am 27. Dezember 2011
statt. Die Veranstaltung beginnt um
19:00 Uhr (Einlass ab 18:00 Uhr).
Veranstaltungsort ist die Ostthürin-
genhalle in Schmölln.
Der Förderverein des Gymnasiums
und die Organisatoren aus den 12.
Klassen laden dazu alle ehemaligen
Mitschüler, Eltern und Lehrer sowie
Freunde und Förderer des Gymnasi-
ums recht herzlich ein.  Treffen Sie
Bekannte, ehemalige Mitschüler und
Lehrer wieder und lassen Sie die
Weihnachtsfeiertage mit einem unter-
haltsamen kulturellen Programm aus-

klingen. Karten
zum Vorverkaufs-
preis von 13,00
Euro (Abendkas-
se 15,00 Euro)
können im Ro-
m a n - H e r z o g -
Gymnasium in
der Schlosstraße
10, in der Tabakbörse  von Jane Erd-
mann, Markt 10, im STAK Schmölln,
An der Sprotte 5, im Geschäft von
Falk Simon, Markt 22, und in der
Fahrschule Fahren-fetzt.de, Alexan-
der-Puschkin-Straße 6, erworben
werden. Weitere Informationen unter
www.weihnachtsball-schmoelln.de.

Ga

Weihnachtsball am 27. Dezember

Posterstein. Die traditionelle Weih-
nachtskrippenausstellung aus der
Sammlung Riewe können interessier-
te Besucher noch bis zum 8. Januar
2012 in den stimmungsvollen Räu-
men der Burg Posterstein bestaunen.
Diese jährliche Ausstellung zeigt die
ganze Vielfalt der Darstellung der Ge-
burt Christi. So stehen z. B. Krippen
aus Israel neben farbenfrohen Exem-

plaren der Indios aus Südamerika,
Holzkrippen aus Bayern oder aus dem
Erzgebirge neben tschechischen oder
österreichischen Strohkrippen, das
Retablo (siehe Foto) neben der Nuss-
schale oder die peruanische Keramik-
krippe neben der polnischen Trage-
krippe. Weitere Informationen unter
www.burg-posterstein.de.       Text und

Foto: Museum Burg Posterstein

Weihnachtskrippenausstellung auf Burg Posterstein

Werbung

Werbung
Altenburg. Die Altenburger Touris-
mus-Information hat während der
Weihnachtsfeiertage und dem Jah-
reswechsel veränderte Öffnungszei-
ten. Am 24. Dezember  und am 31.
Dezember 2011 öffnet die Informa-
tion von 10:00 - 13:00 Uhr. Am ers-
ten und zweiten Weihnachtsfeiertag
sowie an Neujahr bleibt die Einrich-
tung geschlossen. Vom 27. bis 30.
Dezember 2011 stehen die Mitar-
beiter den Altenburgern und Besu-
chern wie gewohnt von 9:00 - 18:00
Uhr zur Seite.
Wegen Inventuren, Schulungen und
Reparaturarbeiten bleiben die Al-
tenburger Tourismus-Information

und die Büros
des Fremden-
verkehrsverban-
des Altenburger
Land vom 09.
bis 15. Januar
2012 geschlos-
sen. 
Ab 16. Januar
2012 gelten die
bekannten Winteröffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 9:00 - 18:00
und Samstag von 10:00 - 14:00 Uhr.
Mit Beginn des neuen Jahres finden
die öffentlichen Stadtführungen
Montag bis Freitag 14:00 Uhr und
Samstag 16:00 Uhr statt.

Das Lindenau-Museum ist Dienstag
bis Freitag von 12:00 bis 18:00 Uhr
und Samstag, Sonntag sowie an den
Feiertagen von 10:00 bis 18:00 Uhr
geöffnet. 

Altenburg. Unter dem Titel “Prin-
zip Puppe” - die Theaterpuppe als
Werkzeug und kommunikatives
Medium - ist bis zum 08. Januar
2012 im “Komödiantenhof” in
04618 Engertsdorf, K.-Marx-Stra-
ße 3 a, die Wanderausstellung der
Landesarbeitsgemeisnchaft Pup-
penspiel Thüringen e. V. zu sehen.
Gezeigt werden Stab- und Handfi-
guren, Marionetten, Masken und
Schattenfiguren, die alle von
Theatergruppen stammen, die in
der Landesarbeitsgemeinschaft or-
ganisiert sind. 
Geöffnet ist die Ausstellung auf
Voranmeldung (Telefon: 034494
80727) sowie an folgenden Veran-
staltungstagen:
Mittwoch, 28. Dezember 2011
16:00 Uhr: Marionettenspiel für
Jugendliche und Erwachsene mit
dem regionalen Geschichtsdrama
“DerAltenburger Prinzenraub”
Donnerstag, 29. Dezember 2011,
16:00 Uhr: Marionettenspiel für
Jugendliche und Erwachsene mit
dem Singspiel nach der Oper von
Holzbauer “Günther von
Schwarzburg”
Freitag, 30. Dezember 2011
11:00 und 15:00 Uhr
Marionettenspiel für Kinder mit
dem Märchen “Frau Holle”
Sonntag, 01. Januar 2012
15:00 Uhr
“Finnisage” - Kurzaufführungen
mit verschiedenen Figurenarten

“Prinzip Puppe” 

Altenburger Tourismusinformation

Öffnungszeiten an den Feiertagen
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Werbung

Werbung

Altenburg. Zu Kaffee und Stol-
len hatte Landrat Sieghardt
Rydzewski die Mitglieder des Se-
niorenbeirates des Altenburger
Landes wenige Tage vor dem
zweiten Advent ins Landratsamt
eingeladen. Die über 20 Mitglie-
der des Beirates waren gekom-
men, um sich vom Landkreis-
oberhaupt über aktuelle Ent-
wicklungen und Geschehnisse in
der Kreispolitik informieren zu
lassen.
So sprach Sieghardt Rydzewski zu
den Damen und Herren über den
derzeitigen demografischen Wan-
del und den damit verbundenen
weiteren Bedarf an modernen Pfle-
geeinrichtungen im Altenburger
Land. Auch das Thema medizini-
sche Versorgungseinrichtungen
stieß bei den Beiratsmitgliedern
auf großes Interesse. Mit dem Bau
des Medicums, in das das Klini-
kum Altenburger Land 26 Millio-
nen Euro investiert, solle mit Fer-
tigstellung im Frühjahr 2013 auch
ein Teil der Defizite bei der medi-
zinischen Versorgung im ländli-
chen Raum kompensiert werden,

so der Landrat. Viele weitere The-
men wurden während des zwei-
stündigen Treffens diskutiert: der
anhaltende Fachkräftemangel in
vielen Bereichen der Wirtschaft,
der Fortschritt beim Bau von Anla-
gen zur Erzeugung erneuerbarer
Energien und die aufs Altenburger
Land in wenigen Jahren zukom-
mende Gebietsreform.
Der Seniorenbeirat des Altenbur-
ger Landes wurde auf Beschluss
des Kreistages im Jahre 2000 ge-
gründet. Als Interessenvertretung

der älteren Generation hat er die
Aufgabe, den Kreistag und seine
Ausschüsse in grundsätzlichen
Fragen der Seniorenarbeit zu bera-
ten. Dem Seniorenbeirat gehören
neben dem Landrat und Mitarbei-
tern der Kreisverwaltung Vertreter
aus den Städten, Gemeinden und
Verwaltungsgemeinschaften des
Altenburger Landes und des Kreis-
tages sowie der Arbeitsgemein-
schaft der Liga der Verbände der
freien Wohlfahrtspflege an.

JF

Landrat traf sich mit Mitgliedern des Seniorenbeirates 
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Fachkräfte-Portal

Ein im Altenburger Land ansäs-
siges mittelständisches Handels-
unternehmen sucht 

Anforderungen an die 
Bewerber:
• kaufmännische Kenntnisse, 

Fertigkeiten und Erfahrungen 
• Besitz einer gültigen Fahrer-

laubnis für Kleintransporter 
oder PKW

• Staplerschein wäre von Vorteil 
• Freude am Umgang mit Kun-

den im persönlichen und Tele-
fonkontakt

• wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Std.

• gute Kommunikationsfähigkeit 
mit neuen Medien (Computer-
kenntnisse)

• selbstbewusstes Auftreten, ge-
pflegtes Äußeres

• selbständiges, verantwortungs-
volles Arbeiten

• Flexibilität, Teamfähigkeit und 
hohe Leistungsbereitschaft

Ihre Aufgaben:
• Verwaltung des Lagers sowie 

Warenein- und Ausgänge ein-
schließlich Kundenbelieferung 
im Umkreis von 100 km

• Bearbeitung von Kundenanfra-
gen/Angeboten

• Warenpflege und Materialdis-
position

Eine Einstellung erfolgt erst in
den Monaten Februar oder März.

Ihre Bewerbung schicken Sie
bitte an das Landratsamt Alten-
burger Land, Fachdienst 11,
Wirtschafts- und Tourismusför-
derung, Postfach 1165, 04581
Altenburg, Stichwort Fachkräfte-
Portal unter Angabe der Chiffre-
Nr. 17/11 (unbedingt erforderlich
für die korrekte Weiterleitung),
Telefon 034487 586-268.

engagierte/n Mitarbeiter/in 
fürLagerverwaltung 

und Kundenbelieferung

Werbung

Altenburg/Meuselwitz. Der 6.
Wirtschaftstag der Landkreise
Leipzig und Altenburger Land fin-
det am 22. März 2012 in der
Schnaudertalhalle in Meuselwitz
statt. Die Veranstaltung richtet
sich an regionale Unternehmen
und Institutionen. Ziel des Wirt-
schaftstages ist es, Gründern und
Unternehmen Informations- und
Gesprächsmöglichkeiten zu ge-
ben, bestehende wirtschaftliche
Bindungen zu vertiefen, neue
Kontakte zu knüpfen und somit
die regionale Zusammenarbeit
noch stärker auszubauen.
Mit „Infrastruktur - wirtschaftliche
Entwicklung der Region“ greift die
Veranstaltung ein aktuelles Thema
auf. Eine leistungsfähige, moderne
Infrastruktur ist ein Standortvorteil
von enormer Bedeutung. Wirt-
schaftswachstum, Beschäftigung
und Wohlstand können damit gene-
riert werden.
„Der Wirtschaftstag bietet allen Un-
ternehmen der Landkreise Leipzig
und Altenburger Land die Plattform,
um miteinander ins Gespräch zu
kommen und sich über aktuelle Ent-
wicklungen zu informieren“, so
Wolfram Schlegel, Leiter des Fach-
dienstes Wirtschafts- und Touris-
musförderung im Landkreis Alten-
burger Land. „Die Unternehmen und
Firmen beider Landkreise leisten Er-
staunliches bei der Weiterentwick-
lung ihrer Produkte und Verfahren.
Sie zeigen beispielhaft, wie viel In-
novationskraft in ihnen steckt“, so
Schlegel weiter.
Mit einem anspruchsvollen Rah-

menprogramm will der Wirtschafts-
tag zum Austausch über das o. g.
Thema anregen und Handlungsfel-
der aufzeigen. Im Workshop „Unter-
nehmensnachfolge“ werden zwei
profilierte Firmen, darunter das Un-
ternehmen expert Jäger aus Alten-
burg, Chancen und Möglichkeiten
aufzeigen.
Eine Teilnahme am Wirtschaftstag
haben Jan Mücke, Parlamentarischer
Staatssekretär beim Bundesminister
für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung und die Staatssekretärin im
Thüringer Ministerium für Bau, Lan-
desentwicklung und Verkehr, Mari-
on Eich-Born zugesagt.
Der Wirtschaftstag ist eine Initiative
der BVMW-Kreisverbände Land-
kreis Leipzig und Altenburger Land
gemeinsam mit beiden Landratsäm-
tern. Erwartet werden ca. 40 Ausstel-

ler, die ihr Unternehmen und ihre
Produkte präsentieren. Alle Interes-
senten sind herzlich eingeladen, sich
an dem Wirtschaftsforum der Region
zu beteiligen.

Fachdienst Wirtschafts- und 
Tourismusförderung

6. Wirtschaftstag

Regionale Unternehmen präsentieren sich

Der nächste gemeinsame Sprechtag
der Gesellschaft für Arbeits- und
Wirtschaftsförderung (GfAW), der
Industrie- und Handelskammer Ost-
thüringen zu Gera (IHK) und der
Thüringer Aufbaubank (TAB) findet
am Mittwoch, 11. Januar 2012, zu
folgenden Zeiten statt: GfAW, 09:00

bis 15:00 Uhr, IHK 09:00 bis 15:00
Uhr und TAB 09:00 bis 12:00 Uhr.
Die Beratung erfolgt im Landratsamt
Altenburger Land, Lindenaustraße 9,
Ratssaal. Um telefonische Voran-
meldung wird unter Telefon 03447
586-278 im Fachdienst Wirtschafts-
und Tourismusförderung gebeten.

GfAW, IHK und TAB führen 

gemeinsamen Sprechtag durch

Kontakt, Information und 
Anmeldung:
Landratsamt Altenburger Land
Fachdienst Wirtschafts- und 
Tourismusförderung
Jörg Seifert
Lindenaustraße 9
04600 Altenburg
Tel.: 03447 586-217
Fax: 03447 586-226
E-Mail: joerg.seifert@
altenburgerland.de

Beim diesjährigen Wirtschaftstag in Naunhof, Landkreis Leipzig, waren ca.
40 Aussteller vertreten, u. a. die Wellpappenwerk Lucka GmbH
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